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reedrich l1slhelm,
»

vonGottes GnadenKönigVon Preußenec. ec.ec-

HLJHUJLkund und fügeyhiermit zu -"i«"vissen":»daßWid; zur Befördeeüfig
dee für den Staat Höchstwichtigen Forst-Po«licey,s11vsbewogen gefunden

..hahetc, für Unsre Provinz Westpeeußemmit Einschlußder zu derselben
SefjhkagettkklMariemverder- und RiesenburgschenKreise Und füe vers Netz-«

Dxstrich eine an die neueren allgemeinen GesetzesichanschließendeUnd der
besondern VerfassungUnsrer· gedachten Provinz-engngemesseneForO und
Jagd-Ordnung abfiissenzu fassen- -" ·-

.

-

Wir verordnen demnachhiedurche
et



Tini-. Von den ForsfigPoliceyTGesenen

§. I.

Jeder dollständigennd uneingeschränkteEigenthåinerveiner-Silsaidimg
in Westpreußenund-dem Netz-District, die mit keinemändern-,4der Ver-

waltung ««ode"rder Aufsicht und Curäkel Unsrer WestprenßischenKriege-Hi
und Demanten-Kamme und Kainmer-Deputatioit unterworfenenWende-,
in Gemeinheit liegt, ist darüber, ohne Einschränkungvon Seiten des

Staats-, zudersügenBesiegt
"

-

«

Z. "2-.

Er Jmußjedochber) ders-Benutzung seines "Waldes die Ferse-PARV-
Gefeize beobachten, und ist in dieser Hinsicht der allgemeinen Aussicht der

Vorbenannten Krieges- und Domainen-Kamnier und Kauimer-Depn·tation

unterworfen. —

s. Z.

Die KöniglichenForsten nnd die zu den eingezogenenBischösiichem
Semiramis-, Abteylichenund Kloster-Girthern gehörigenWaldungen, sieh-en
junterder Ober-Aufsicht des Provinzial-Depnrtements des General- sc. Di-

rectorii und unter der Adminisiration der Vorbenannten Kameral-Bei)drden«.
Sie werden«-eachden Miterial- und Ertrag-Eines bewirthschafeetund

geringer-

·
Z. 4..

«

Die StädtischenxiKåiiinierey-nnd-Bürger-Wnldnngenstehenzwar
gleichfallsnnter der OberkAufscchtdes Provinzial-Departements des Ge-·
neral ze. Directorii lind Unter der Cur-eitelder gedachtenKamerai-Behörden;
sie werden aber dur« den MagistrakJedes Orts nachden Eine-IFund nach
den besondernVors riftenzuni Benen der Kånimere9-UndBiirgewCassen
bewirthschaften

« —

«-
-

»
.s

’·«IZ«sd «« '

.

«T««« »,

»Auchdie zu denstiiiglicherioder KismnierewDörferngebbrigenWai-

dungen7so fwie die zu andern Grnndstucken,«über weichenuns das Ober-

eigenihum Zusteht, gehörigenWaldungen, sind-»der besondernAussichtder

Krieges- und Domainen-Kaminernnnteiswoisfem .

—

,

-

—

’ So 67
H

«

'

—

-f

.»
DieBesitzerderKönigiichenGratial- Bei-Eeniphitentischen-·»«iiiidsolcher

Sucher, die nur auf gewisseZeiten an Privat-Personen vernehen worden«
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-

Z —-
,

sind, so lange diesen solchenGütherngehörigeWaldungen nichtgeometrisch
·

der-messen, und unter der- LeitungOder-«Ka"meral-"Behdr·denin Schlägexodee s

Iagen eingetheilets ldorden,- nur« befugt; ihren trlid ihrer EinsasßensBedarß
in so- fern die letztern-zum freien Holze berechtigtsind-, aus diesen-Wald-
djungen zu entnehmen-. Zu jedem-Holz- oder-·Srrauch--Verkaufeaus den-s

-

selben ist-aber zuvor-EdleGenehmigungsder Kameral-Behördeerforderlich,«
widrigenfalls solcheundefugte Anmaßungenkgleich andern Holz-j-Defrauda-
tionen aus KöniglichenForsten,ibestran werden«-«sosllen.sSobald hingegen

"

ein solcher Wald-geometrisch derrneisen,.principienmäßigseingetheiletund
der jährlicheErtrag sforstmäßigausgemittelt ist,- hat der Nießbraucher»das-
Recht, den ausgelnittelten jährlichenErtrag in dem jedes Jahr- zum Hieb
kommenden Schlag oder Jagen abzuholzen und das Holz in seinen Nutzen« x

z« verwenden Es muß jedoch die abgeholzteFlächesogleicheingeschonet
«

und mit Holz wied,er«angezogenwerden. s

-

» ·

"

-§« 70

Die Kirchen-Schuldund .Hospitals-Hei«denstehen,in Ansehungihrer
Bewirthschaftung,unter der Ober-Aufsicht des Geistlichen Departements
des Staats-Ministerii, unter de"r·"Curatel desWesipreußischenConsiste-
riums undunter der fpeciellen Aufsichtnnd-Verwaltung derjenigenBehör-

«

de, welcher die Administration des übrigen Vermögens der Kirchen- und
«

SchulsAnsialtem oder des Hospitals aiwertrauet ist. In Absichtder Forst-
fpoliceynnd sonst überall,werden sie den adelichenonrsten gleichgeachtet.

.

.50 :
.

,

Wälder nnd beträchtlicheHolzungem die nach ihrer Beschassenheitnnd
’

ihrem Umfange einer -forstmäßigenBenutzung-fähigsind, darf der Eigen-
thümernur dergestalt benutzen;daß-dadurchkeine Holzverwüstungsentsteht.

«

Was für eine Holzverwüstungzu achten, wird nach den Umständen
einer jeden einzelnen Gegend der Provinz dem Ueberflußoder Mangel des

daselbst befindlichenHolzes, den mehrern oder mindern Erfordernissenvzfum
Besten der Landes-Einwohner in jedem«einzelnenFalle beurtheiltnnd be-

immt; Z
"

-«
-

—

st
In Gegenden der Provinz; wo es an Holz-«Aösatzfehlt,ist nur als-

dann eine Holzoerwüstungvorhanden, wenn der EigenthümereinesWaldes
’

davon- nicht ·so viel übrig läßt, als zum fortwährendenBedarfnißseines
Guths und« der Dorfs-Einwohner erforderlichist; «Wenn die Prodinziab
Volum-Behörde glaubhaft in Erfahrung bringt, das; irgendwo eine Holz-
verwiistungin Privatldäldernderübt worden; so muß sie davon dem Lan-

"«des-Jnstitz-;Eollegiozur nähernUntersuchungund Entscheidung, ob eine
Holzoerwustungvorhanden sey, Nachrichtgeben.

«

-

«
S. 9. -

,

»

Wer sichseiner- HotzverwüjtungschuldigZeig-nachtheit, vermaß-in oek



-

ferneranenntzung seines Waldes auf so lange Zeit eingeschränktwerden,
als zur «Wiederhersrelluiigdesselbenersorderlichist» «.

"

Wer durch Niederschlagungnnd Muinirung des Waldes eine offenbare
Holzoerwüstungbegangen, oder den wegen der Einschränkungseines Holz-
Schlages ihm ertheilten besondern Anweisungender Landes-Polegen-JUN;et
zuwider gehandelt hat, derfoll dafur nach Vkrhältnißdes Werths des zu-
Viel geschlageneuHolzes- flach dem mehrern oder mindern Holzmangel der-«
Gegend, so wie den eintretenden mildernden oder erschwerendenUmständenvv
mit 50 bis Iooo Rthlr. Geldbußeoder mit VerhältnißmcißigersGefängniß-i
strafe beahndet werden. .

«

i

y- s. Io.

Glas-- nnd Eisen-Hütten und andre dergleichenAnstalten, welcheeinen
ungewöhnlichgroßen Holz-Verbrauch erfordern, sollen ohne Vorwissen nnd

Genehmigung der Westpreußischenre. Kammer und Karnmer-Deputation,
. als der Prodinzial-Policey-Behdrde’,nirgend errichtet werden; jedochsteht

es jedem unemgeschrånktenEigenthåmereines aldes sfrey, Pech-- Und

Three-Oeer anzulegen, wenn nur dem Land-Rath des Kreises davon An-

zeige gemachtwird,. welches schonin polizeilicherRücksichtnothwendig ist.

ZOIIIO f . ,

- ,-

«

Jeder Eigenthümereines Waldes ist berechtigtZur Verbesserungder-
Cultur desselben und zur Sicherung für Scheide-n,die Abtretung der in

demselben belegenen und Von dem Walde umsihlossenenGrundstücke,Aeeker
und Wiesen, gegen vollständigeEntschädigungdes Besitzers-, zu verlangen,
welcheEntfchådigung,-nachden bey GemeinheitssTheilungem im Allgemei-
nen Lands-Rechte Th. l; Tit.·17. ·§. 338. und ff. oorgeschriebeneuGrunds
fåtzen,ausgemitteit und festgesetzetwerden sollt ; .

»

-

s-. Hut
v

Die Waldungen derschiedenerBesitzersollen, inso fern solchenicht
zuderselben Stadt, Dorf und Qrtschafr«gebören,·durch Grenz-Gestelledort

wenigstens 3 Ruthe-n breit getrennet werdens und jeder Gran-Nachbarjjk
schuldig, dazu die HälftediseserBreite von seinemGrund und Boden her-
zugeben,zund. stets rein zu halten- — -

.. . ..-
-

Zu jeder Gern-ErneuerungmüssendirInterefsxgnrenoorgeladennnd
zugezogen werden; »

der Vorladung kann Jedochdie erwarnung beigefügt
werdens»daßin Absichtdes; ohrreAnzführunggesetzlicherGründe zur Ver-

,,legungdesyTerniinQausbleibendenInteressentendie Grenze, den einzu-
k »sich-Mii-NnchklchtmssgemnßyWerde kegultlt werdens und daßdie solcher-

:««.



Heft-alt regulirte Grenzeso lange als ein Interimistirnm gelten werde, bis—
zurechtein andrer Grenzzugin possessorio oder petitorio ersteistten·wordens,
»daß aber wenn auch ders·ausgebliebene Interessent in possessorioelnen

s« «ihm vorscheilhafternGrenzzng erstreikensollth dennochdie Kosten des Pos-
.-,,sessorien-Proressesihm allein zur Last fallen würden.« »

«

J
,

Und diefe Verwarnung ist in jedem Falle, wo ein gehörigdorgeladener
Interessent-, ohne gesetzlicheUrsach, den Terenz-BernhtigungsiTerminfrustrirh
in Erfüllungzu bringen--

«
«

;

S-
E

» Ein jedermußsichder Verdunkelung und Verrücknngder Rest-Greue-
zem Veränderungoder Vermehrung der·Grenzlnälerin den Forsten, des
Beschådigensoder Adhmlens der Grenzbänme,auch der Schlagbäume,Weg-
ldeifer, Stätüenz Warmlngstdfelm und andresin den Forsten aufgestellten
Zeichen-,desgleichen«aller Rahdungen in den Waldungen und Heiden oder

anf den Grenzen derselben, ohne dazu besonders berechtigtEzuseymenthalten-

"13:.
Niemand soll in dder Idol Schritte don einem WaldeeinigesFeuer

nnmachem oder .in den Walde, »sowie-,in eineingleichenYezirkum

demselben beiegenen Gewassern ber) Krehm dder anderm Feuer feichenoder

krebfem
-

s
,

«

.

»

.

.sz.

V
»

»

s. jöx

. In denjenigenVordem wo das Kohlenfchwelenoder Afchedrennenge-
stattet wird,.muß leches nicht außer den von dem Wald-Eigenthümerodee
Forstbedienten dazu angewiesenenRäumden geschehen,nnd derjenng welcher

«

Kohlen schroelenund Aschebrennen läßt,muß die nothwendlge Aufsichtda-

bey beobachten, auch währenddes Kohlenörennens.sich über Ioo Schritte
von dem Meiler nicht entfernen-, für das gehörigeZuschüttendes entstehendejn
Lochs sorgen»und bey der Belegnng des Kohlenmeilers sichnachder Anwei-

sung der Forstbedeentenachten.
«

«

z ,

,

o. I7L .

- Ebenso müssendiejenigen; welchein den ForstenTheerfchlvelkenzdie

größteVorsichtdabey sanwendenj damit der Ofen necht·»iprlnge,Und keine
Fenersgefahrentstehe»

«

-

«

.

.

" s l

,
Z. Isz »

J Das «-Sch’ießender Raubthiere oder des Wende-ersin den Feiehnheilden
feldsi,oder in derenNähe-,Zur-TrocknenJahreåzetr

vom Isten Meerblsxsten



...6—.

-

Nooenloer,MistPropfen oon"Werk,-.HeedeoderPapier wir-d Herrn-themkmxz

es sollen die Forstdedienten oder Jagd-berechtigtenstehzielenLaden der Sehn-H-
Gewehre lediglich-der Proper Von Wolle, Filzoder Kalberhaaren, und beh
den BüchlenwohlgeschinierrerPflaster von Leinewand oder Leder, bedienen.

5.19.. sz «

«

,-

Wer, in der Nähe einer Waldung , VerwachseneWiesen oder Aecker aus-

drennen will, muß davon vorher der Obrigkeit des Orts und dem Forstbedieni
ten des Districts Anzeige machen;auch darf folchesnicht anders als im Beh-
sehn des Forstbedienten oder Wald-Aufseher6beystillemWetter Und Von der

Waldung adstehendenWinde Vorgenommen werden. Die Wiesen oder Aeckerss

müssen,um den Ueberlauf des Feuers zu verhindern, niit einembreiten Steige
und ausgeworfenen Graben umgeben, zunddey selbigen, so lange die BZMW

steile nicht«Völlig geldscht ist , eine hinlänglicheAnzahl Leute mit Schaufeln,
Spaten nnd andern Geräthschaftenzur Dämpfung des sichetwa Verbreitenden

»

Feuers , angestelltwerden«

S. 2o.
,

Die- Waldbeuten werden durchaus derbothen, weil das Meinigender

Beinen IIndsdasBrechen des Honigs mit Kohlenfeuerzu den meistenWald-» »

dränden Veranlassung giebt, und durchdie Beuten eine Menge der«nutzbarsten
BäumeVerlohren geht. Jeder Wald-Eigenthümer-muß daher auch darauf

«

Bedarht nehmen, die noch dorhandenen Waldbeuten sobald als möglichund

spätestensbinnen zweh Jahren nach PublirationdieserRest-Ordnung aus ttdem
"

EWalde zu schaffen Für jede von-lehr an neu fangelegreWindhauch sowie»
für jede Waldbeuie, die nach zwey Jahren noch in den Wäldern angetroffen

(

wird, erlegr der Eigenthirmer des Waldes 1 Rrhlr. Srr e» Jst die Anlegung »-

der neuern chdbeuten ohne Willen Und Wissen des gigenthinnersgefchehen«,«s
«

fo wird, der Contravenient als ein gewöhnlicher-Holzdiebbestraft,««nnd bey der
,

Bestimmungder Strafe der Werth des Baumes, in welchemdie Beute einge-
schnirtenworden, . zum Grunde gelegen , ,

w

Use2If
,

In den Wäldern oder Heiden-sollNiemand behtrockner-Jahreszeit,ins- ·

besondereVon Walpurgis bis Michaelis,;d. i. Vom ersten May bis Ende Sep-v
tember-s, Toback rauchen; desEndes sollen auchHirten nnd Schäfer;welche
mit-ihren HeerdenWaldungen berühren,imgleichenHolzhauer in den Wal-

«

dringen, währenddieser VorbestimmtenZeit kein Feuerzeugoderandres Instru-
ment zum FeuerkAnmachensbeystrh"firhren. ? —

z
-

I

«JO22k

.Die.ZVeroisdniingender Z; §.«1"5.—-.-- 2«1.««so"llendurchWarnungs-.Tafeln-.

an den vornehmstenOrten der Waldungen in Erinnerung gebracht,«nnd die
l

f



s

-

icontradenienken «,
«

wenn Esnnd-kranken oder misichereLentesind-, ddn den For-
sternk Unter-Erstens,1Hridrlänser:s,WaldjdärtermLand-UndCreissAusreUs
terri- sofort arretirt,—nndanydie nächstenDoniainrni oder Forst-Aem«ter,Ma-
gistrarr, Orts-Qbrigkeiken oder Gerichte-.abgelieferrwerdesn»Auchnnjissen
sichdie Hirten, SchäfernndHolzhaner, wenn sie sichwährenddes Zeitraums

-

von Walpurgis bis Michaelis in den Wäldern befinden, der Durchsuchnng
ihrer Taschen don drn Forsterm UnterfdrstermHeideläufermWaldwärterm
Lands und Cre-is-Aubreuternunterwerfen

q

(

-

.

Je 238 «.
·

- :

Wenn jemandein neues Wohrs oder anderes Gewandt-,worin Feuer
angemachrwird, in oderbek)einer Nabelholz-Waldung zu crrichren,«berechtigt
ist: somußsolches nicht innerhalb 100 Schritte geschehen, sonderndas Ge-
bäudeum so weit ddn dem stehendenHolze entfernt bleiben.

«)
x.«

s.

Wes-n Feuer in Waldungen, die sürsichselbst-oderim Zusammenhange
nsit andern , eine halbe CulmischeHase oder mehr an Flächen-Inhalthaben-
rnrsteben so muß in allen AckersiöidtemDbrsern und Vorwrrkerm die, Von

der Brandstelle ab zu rechnen, und auf dem gewöhnlichenWege oder Fußneige,
innerhalb zweyer Meilen liegen , desgleichendiejenigen , welchein der brennen-
den Heide«"znrHirthung oder Holzimg oder zum Rass- Lager- und Leseholzebe-

rechtigt sind, sobald das Feuer erblickt wird, oder Nachrichtdavon eingeht,
auf Veranlassung der Obrigkeit in den Ackerstådten, in den Dorfern aber durch
die Schulzen oder Dorsgerichte, zu Sturm geschlagen,oder sonstFeuerlarni
gemacht, und die Gemeinde zusammengebracht, alsdenn aber aus den Städ-
ten, Dörfejrnund Vorwerkerndie Hälfteder erwachsenenMannspersonen mir

·

SchaufelW oder Spaten nnd Aezrten Verschen, durch eine Magistratspersom
einenSradriAeltesren,oder durchden Schulzen odcr Dorfgeschwornen,welche
zju Pferde fer)n-mussen,eiligst zuder Brandstellegesichrehund daselbstnach
der Anweisnngder Forstbedienten,oder der Obrigkeit des Orts, wo der Brand
entstandenist, bet) den Ldschungs-und Rettungs-Anstalten gebrauchtswerdenr
Die zur sBrandstelletherbengeführtenMannschaftenmüssenauchso lange da--

selbstbleiben , bis das Feuer gelöscht,oder wenigstensdessenAusbreitungVor-

gebengt worden, und sie Von den Forsibedienten oder der Obrigkeit , welche
die Ldschungs-Anotdnnngenmachen, entlassensind.

§. 25.·
. Die Direktion der- Ldschsund RettungssAnsialtrngebührr,-der-Regen

nach, der Obrigkeit des Orts, wo der Brand entstanden-ist, nnd denen zur
Aufsicht über den Wald oon tlzrangestelltenPersonen-; jedoch:solLt wennin

Kirchen-Schillen.-.Hospital-Kainmerey-«Bürger-Und Dorfs-Heiden, oder in .

solchenadelichen und andern Privat-Wäldern,welchemirstniglichen Forsten
zusammenhängen,Feuer entsteht, nnd daraus die KöniglichenForstenGe-



fah-rszu besorgen ist, der anwesend-eKöniglicheForstkedieniejedezingldieDil-
«

irre-non der Feuer-. Löich-erxRettungs-ä?lnstal-ienskrrbernehinien-,»diese-rmirs-
aber,( ber) streng-erVerantwortung,für dieschlennigeDaniprnngdesFeuers

. sorgen ,—"«.o-h.neden KömglichensWaldivor andern Waldungen Zirkschsnizen

Bey den Ldschimgs-"Ansta1renselbstist in der Art zu verfahrenzdaß,wenn

das Feuer noch nicht überhandgenommen hat, und nur im niedrigen Grases
«

soder Heidekraut brennt , solch-esmit Zacken oder Aesten -ari-s3geschslagsen,gemch
mit grünenRasen oder Erdehervorer und gedåmpftwerde. ,Wenn" aber das

Feuer schonin höheresHeidekraut und in Dickigr inngem Holze überge-
gangen, sodaßdie Spitzender Bäume und .-da-3TholjeHolzFeuer gsrfafrthaben-
so·—rnü·ssen"ingehörigerEntfernung VoxmFeltre gegenden Wind Graben gezogen-,
die Erde aus FeibigemsgegendnsFeuer geworfen-, die Vor dem Graben san dei:

Seite des Feuers stehendenBäume nach dem Feuer zu ·u·mg«eharren’-,und fol-
rhergestaltder weitereFortgasng des Feuers gehe-rinntwerden-.

Sollten aber nachdiese Löschungsmittelder)den eingetretenen Umständen
nicht-VongehörigerWirrkung seyn: so kann, jedochnur im äclscrstenNotlifalh
zur Hemmungdes Brandesein Gegenfeuer7 unter Beobachtungder aufs-ersten
Vorsicht-,damirdns Uebel siehnich-rVergrößere1,gemachtwerden.

«

-

s
«

Svdaldder Brand gehemmtist, und der Boden vfichabgekirhletbut,: mirs-
TM die NochschwelendenStubbenforgfäliignrirErde bedeckt, die etwa noch
glimmenden Torfbrüchermit riefen Graben durchschnitten,oder, wo höher

«

liegende Gewässerfin»derNähe-sind,Wasser ans selbige-nin die Bruch-ergeleis-
Tet -—werden;

"
«

«

"

, -

-

. -. . 270
,

»

. Nach jeder-Feirersdrilnstin «WaldungenToll-,Tiberdie-EntstehungVerfei-
Lhejns,wenn der Thäierrrichtischdnentsdecktjist,eine genaue Unkerstichimgsange-
stellt-, und mit dieserUnkerstichirnsgHer)den Schäfer-nund Hier-en,welchein

)

ssoichendurchFeuerbeschadigienlelsdem,·l)»üchesn,.vimgleichjenbey »denDorf-
,

kschafkekpund Genie-indemwelchean solchenOrten der Weide sichbedienein
derAnfang«gemachti,·«

wider den-;Thåter-abergesetzlichVerfahrenwerden. "-
f

28s «

»

,

Die zn fallendenWaldbämnesollen, so weit es dhneBeschådigungder

übrigengesche.en kann, mit der Wurzel »aus-gegraben,fonstaber nichthöher,
alssechs Zoll uderlder Erde«abgestämmr-,das sieus derWrirzel wieder ausschlie-
gende Heilzslzingegenniußfosfcharsfals möglicham Boden -a-bgetrsiesden,auch .

darf dasKiehnenE oder Fichten-Bauholzfür sdieFreihvlszerechtygtenwährend-·.
der sechssMonathe dem erstenApril-sbis Ende September-s nur im äußerstens.

Nothialle-, oder insolchen Gegenden,die-den Winter hindurchunzirgiinglkch
sindf geschlagenwerden..«-

·

.
.

, .
«

. .

»
»

.

-
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(
«

JedesSeinkeåolzzioselder WnkdeigenthåinerinichtsannBediiesnnfe
seinerGitther ,«ohnedaßes i nßeedenselbenddemufeineSchneidemiihle7dete-

faheen wird,s-derwendet,- mußmit einem Holzhammer, welcherentweder-den
Anfangs-Buchstaben seines Rahmens-, oder ein sonstigeskennbares ZeichenX

enthält,angeschlagenwerden. Ein außerden Ginherndes Wald-Eigenthü-
mer-s oder Niitztieigs-Berechtigtel1, oder auf einer SchneideenühleVorhandenes
nicht angeschlagenessStiere Holzkann von Jedermann angehalten werden ,—nnd
die Kostender fide-r ein-solchesnicht gngeschlageneosStiickHolz veranlaßtenUns-
tersuchnngfallen., wenn-auch das« Holzrechtmäßigderkanftoderderabfolgt
worden,- jedesmahlsdein-—-Wald-EigenthümeroderspanznngskBerechtigten(

-

zur Last.
«

zl,· ’ —.«I
.

Die SchneidemülleroderderenWerkmeisterxsowohlanfKöniglichemals
,

auchstädtischen,adelichenoder anderm Privat-Grunde, miissen nachstehenders-.

maaßendereidigt werden, und ihre erfolgte-Verteidigungden-dem nachstenKö- —

nigslichenszForWAmtebescheinigt-m
«

-

»Ich N. N; gelobenndschtoorezu. Gott-deli1AlltniichtI-gensdaßich
Von Niemanden einen ausgezeichnetenBlock ohne ern glaubnsurdiges .

Arresteines Amt-s oder Forstbedisenten,,oder Holz-Eigenthkimers.an-
nehmenksundabschneiden,Vielmehrsofort der Behördeanzeigenwill,
wennmir ohne ein solcheoAttestoderslnschlagsseichenBlockezum »

Schneidenzugebrachtwerden. ,
»

-

.

«

» So wahr mir Gott helfeer.—.-2t.«—

v

» ,—«—«

f
-- Jn Gemäßheitdieses Eides wird also sämtlichenSchneidemullernund

— ihren Werkmeistern untersagt-«nicht eher ein mir dem Anschlagszeichennicht
VersehenesStück Holz szrnn Abschneidenanzunehmen-,bevor nichtzngleichein

glaubhaftes und gehörigbesiegelte»s,sm deutscherSpracheabgesaßtesAttesi
eines Forstdediemenoder des Verkaufers, Jederdie rechtmckßigsesErtderkmngdes

Holze-s, beigebrachitist. »So,lch.e«Attestemussenunentgeldlichertheilt werden.

Alle Holz-Assignationen,welchein BetreffIder KöniglichenForsten don

der General-Behörde der Provinz oder den dazu»berechrigtenKoniglichen
Forst-Osfirianten ausgesetztng oderinAbsichtder ubrigen und Privat-Wal-
dungen, Von dem Wald-Eigenthumeroder dessenStellvertreterausgestellets
werden,sind oom Tage des EmpfangsdieserAsstgnationenamnuran Ein

Jahr-gültig: Jeder Innhaber solcher-«Affignationist schuldig,dieselbedem

Forstdedientrn ooer dem Wald-Aufseherquittirt auszuhandigemsobald ihm .

dasderzeichneteHolz im Walde angewiesenund init dem cHolzhammerange-

schlagenworden, und von da ab wird derselbeals Eigenthumerdeizsangeschla-
genen Holzedangesehen, desseneigene Sache es ist, duth schleimigeAbsuhre
des Holzes dieEntwendung des Holz-esHer-Verheeren-,furwelscheder-Wald-

- EigenthümerMehteineusstehenthan»Das»assigngteHolzfalleaber deinWaid-
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Besitzerwieder zu, wenn solches,vom Tage des Anfchlagesund der Anwei-

sung im -Walde an, nichtbinnen Jahresfrist ausgefahren ist; eswäre denn,
daß der Wald-Eigentl)nmer, auf die Vorstellungdes -Hol-2-Einpfangers,einen

- langern Terminausdrücklichbewilligthätte-

§. 329«
«

Für alles Holz, was aus den KöniglichenForsten verkauft, undnicht an

den Meistdiethenden öffentlichVersteigertwird , geschieherdie Bezahlungnach
der jedesmahligen Forsttaxe, aus denübrlgennnd Privat-Waldungen aber

nach den von dem Wald-EigenthümerfestgesetztenPreis-Bestimmungen,
. was

sowohl das Holz- als Stamm-Geld betrifft. Das außerdemzu erlegende«An-.
weise-Geld wird nur« dadezahley wo solchesbisher üblichgewesenist, oder

«

für die Zukunft angeordnet werden mischte. Auch muß der Käuferjedesmahl,
wenn er Holz ans dem Walde oder Von den Ablagenabholet, siehdeshalb zuvor
dey dem ForstdedientenoderWald-Aufsehermelden.

S. -33,.«

Dar- Anbohren, BeschälemBeringeln,11mhauen oder sonstigeBeschei-
digen der Bäume, Stauden und Sträucherin den Waldungen; ferner das

Ich-schneidender jungen Eichen .in Peitschenstdckenoder einem andern Be-
han desgleichen das Schneiden der Quirle Von jungen Fichten und Kie-
Efern und-des Befenreises dotr stehenden Birken;«sauch das- Befchådigenodev
Adhauen der Bäume Jin öffentlichenunderiVat-Alleen,. Lustwaldermfo
wie in öffentlichenund Privat-Garten, wird Jedermann ohneAiisnahme
derbothem Auch sollenHirten undSchåferweder Aexte, Beile sund Sci-
gen, noch andere schneidendeInstrumente mit in die Waldungen dringen.

.

—

S. '34. .

,

.

Niemanddarf, ohne besondereErlaubniß«des Forstingenkhümersrdder
Forst-Auf1ehers, In den Waldern Haselnüssepflücken,Eicheln, Erdbeeren,
HeidelpeeremHimbeeren,Preisseldeeren, Morcheln, Champignons nnd «

Schwammeauch Ameiseneyeraufsuchenoder sammlen.
·

«s«s.s-.» .

--

Senfenoder Blartsifein,dey deren Gebrauchdas heranwachsendejun-
«

ge Hocz ruschtgehörigge chonet werden kanns sollen in Holz-Redieeen«zum
Geasneachenneemalsgebrauchtwerden. s

"

:
"

. .

«

.

v

so sä-

» Auchdas NabelharrenistnuransOerternzioo oderMangel anderwei-
kier Dunsng ies nnetndehllichmacht, und, Zwar blos tm daubaeenHolze-«



,-«
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e,
,-

ninnaks aber mir eisernenHcarkenoder Rechen,
"

norhohnebesondereEine
willigung des Wald-Eigenrshnmers,znlgestatten, .

.

! -

, ..

»

i-

-«..»

.

«

—§««.3742

Alle eigenmächtigennd heimlicheZueignungdes«stehendenoder Zufällig
liegenden unbeardeiteten Holze-s»inden Heidens,desgleichendes darinn oder

auf den Ablagen befindlichengeschlagener Klasse-ersodser«-gearbeitetenNutz-
holzes-sist,als ein würklicherDiebsiahh Verdothein Niemanden, selbstwe-

«--dereinem Berechtigte-nnoch einemKänkferzstehetles daher.frey.,isicheinen
Baum oder ein Stück Holz, ohne VorgangigesAssignaiivndes—Wald»-E-i-
genthüiners,,nnd ohne erfolgte Anweisung und Anschlagim Walde donsdenr
Forstdedienten oder Wald-Aufsehe»den Vermeidung der auf den«Holz-·

,
« Diebstahl festgesetztenStrafe,- nnzumaaßrm

«

Nur allein den Neifenden in
'- dem Fall, wenn sie etwas am «Wagenszzerbrechen,soll es zwar erlauben-yo-

rinen Baum in der Heide, keinesweges aber Haus einer Allee, ohne Anwei-
-

sung eines Förstersz«·Wald-Anfsehersoder Eigenthükners,zu ihrem.Fort-
- konnnen bis zum nächstenOrte, umznhanenz sie müssenaber den Königst-

chen Wakdungen demserstenFor-ster-,weichen sie·paffiren,l-·)ey-knnd.ern»Was--If
dringen hingegen idem- Aufseheroder ingenrhinnerdes-Wnldes,",oder-wenn
kein Fdrfierund Wald-Aufseher auf ihrem Wege wohnt, auch der.Wal·d-·

- Eigenthämerdavon entfernt ist, der Obrigkeit-desersten Orts solchesnn-.
— -- -zeigen,, nnd-den abgehauenenBanm nach der Forsttaxe,oder nach dem be-

«

-

s« kannten gewöhnkichenPreise, bezahlen-—widrigenan sie als Holz-Denkens
danken angesehennnd-«bestraft werden ·.sollen.«

"

- Bei) einein vorhandenengegniknoerenVerdachteeines Holz-—sowäeeines -
-

Wild-Diebsrals, oder --wenn »sicheine Spur don—dem-Orte der Defrauda- ,

—-

tton nach ein-er Stadt oder Ortschaft«findet,stehet es denYForWEigenthüs
merke, Jagd-Berechtigten7 ihren Forstbedienten,·Walds-Mifyehernstägern
und. den zur-Aufsichtauf dasRedjer rereidekenxisturschenoder Feldjckgern .

frey-,.jder Spur zu. folgen-»nnd mir Zuziehnng einer· Magistratsperson isn
«

den Städten,so wie des- Schulzen oder Geschwornenoder zweier Einsaßen
-

-

, des D"orfs,gan den VerdachtigenOwtern Visitationendorzunehmen.»Das
Jsj .

—

beh- solchenVisitattonengefundene VerzdachtigeHokzoder Wiidpret soll so-.
·

. isort in Beschlag genommen , das Wildpret salvo jure Verkauft, das Holz
nder bis zum Anstrage der Sache en sichereVerwahrung gebrachtwerd-en

.

,

« d 39s L

««Ban-Nutz- nnd Brennholz oder Vorke foll nicht ohne Arrestdes bef-
-

, k-OIF kressendenKonkglichenRedier-Forsidedienten,wenn aber dergleichenaus
'

-
—

»

, ZZZneidtifrhemadelichemdder andernPrivat- nnd»UnterthanenkHetdenkömmt-, . ,!»z»,
F nicht ohne Arrestdes Wald-Ergemhumeres,oder-«Gnths»-?Besttzerkå,oder des-—

«

-

ssp
s sen Stellverxretersx oder des angesentenWallzAn-·ffeheks.,snngkekchmngz

.
,

v J
«

»
.

.

I .

«

.

» he. sl (
»

-

—:
«- «

d
!



— nist«

pret nicht ohne Attest des Jagdbrrechtigtemin eine Stadtoder in ein Dorf
zum Verkauf gebracht, oder außer dem Gut-he des-Privat-Wald-Eigentl)u-
mers Verfahren werden , in welchem Atteste der Einbeinger für den recht-
mäßigenJnnhaber des Holzes, der Borke oder des Wildprets anerkannt

und dessenRahme, Stand nnd Wohnort enthalten, auch die Anzahl mit

Buchstabennnd nicht mit Zahlen , genau eingeschriebenseynmuß.

s. 4o.

Niemand darf sichanniaaszen,in den Schonungen, oder, wenn er kein

Recht dazu hat , auf «Waldwiefen,Gras zu schneiden,oder Wege und Fuß-«
steige durch Schonungen zu machen, oder unbefugt in den , in den Wäldern

gelägenen
Seen oder durchselbigefließendenGewässermzu fischenund zu

«

«

,

.

s. ·41.

Zur Heide-Einmietheauf Rass- und Leseholz,Behufs der Feuerung
zum eigenen Bedarf, soll Niemand in den KöniglichenForsten zugelassen
werden, der nichtalljährlicheinenEinmietbe-Zettel vom Forstamte geldset,
sich des Endes im Monath August jedes Jahres bei) dem Forstamtegemel-
det, und, außer der feststehendenEinmiethe, wenn er ein Königl. Einsaße
ist, Sechs Groschenpreuß; und als ein andrer EinsaßeZwölf Groschen-
preuß» für den Zettel erlegt hat. In Absi t der übrigenund Privat-
Waldungen inuß derjenige,vwelcherdarinn Ra - und Leseholzsammeln will,
sich die«Erlaubnißdes Wald-Eigenthümersdazu jedes Jahr verschaffenund

s.

-·,gehö"rigeinmiechen

, »
»

.

s. keep .

ZumRaffFund Leseholzewird nur dasjenige Holzsgerechneywelches
in trocknen Aesten abgefallen, oder in abgeholzten Schlagen oder Iagen an

i

«

Abraum zurück-gelassenist. Die Befugniß, Kiehn zu holen und Stubben

zu rahden, wird darunter nichtbegriffen,sondern mnß".don dem Wald-Ei-
genthümerbesondersVergönnetwerden. Stämme, die Vor Alter umgefallen
sind, werden zum Lagerholzegerechnet.

.5. 43- « ;

«

Die EinmiechezeitEngevon deinersten October an und dauertbis

zum ersten April jedes Jahres. . Wahrend dieser Zeit können die Heide-
—

Einmietherwdchentlichin- zweienefestznseizendenTagendas Raffs uddkLefk
. holz mit einem zwey-.-oder-vierspannigenWagenoder Schlitten, je nachdem«

siesicheingemietbet haben, ansfahren ; ·

«

sFällt aus einen der bestimmtenHolztage ein Festtag: so mußdass-nein
andrer Holztagfestgesetztwerden. Keiner darf aberaußer den bestnnmkmf



Tagen zum Holz-holenin die Forst kommen,wofern er nicht, wegen ange-
zeigrerVerseinmnißdes« gesetztenHolztceges,besondere Erlaubniß vondem
Forst-Eigenthumer—oder dessenStellvertreternachgesucheiund erhaltenhat.

s. ers-uL
«

»

Den Heide--Einmietherntkannzwar das·KZusammenhringendesReisf-und
Leseholzesbey Herbstzeitengestattet werden , jedochdürfensiedaszusammenge-
brachte Holz nur« in der bestimmtenEinmiethezeitundan den geordneten
Holztagen wegholen. ,

-

»

.

—

S. 454
«

Kein Einmietherdarf, ohne ausdrückliche-Erlaubnißdes Wald-Eigen-
thümers,-sich an Stubben oder Lagerholz dergreifen,«oder eine Axt und
Beil, noch andres Instrument, wodurchstehendeBäume oder Aesie herun-
ter gebracht werden können, mit in die Forli-bringen-, wofern ihm nicht
das Stubbenrahden besonders erlaubt ist;- im letzternFalle-abermuß der--

«

selbe, die durchdan Rahden der Stubben entstehendenLöcher,gehörigwie-
der zuwerfenund den Boden ebenmachen.«

!

.

-

.

Uebrigens orriiehet es sich-Vonselbstund wirdhiermitxgusdrücklichfest-
gesetzt, daß die Verstartung zur'Heide--Einmietheauf-Rass- und-Leseholz",

sz

so wie solcheS. 41,. seq. bestimmt worden, inden KöniglichenForsten, le-
diglich eine LandesherrlicheWohlthat für diejenigen ist, welchesdeshalb all-
jährlicheinen Einmiethessettel odeorstamte lösen-,»daßalso, wenn auch
diese Heide-Einniiethe gegen eine sich immer gleicheAbgabe dreißig und

mehrere Jahre hindurch fortgesetztworden s,

«

dennochdas Forstanet nnd des-
sen vorgesetzteBehördenach iedesmaligen Ablauf des Jahres-, worüber der J
Einmiethe-Zettel lautet, unbedenklichbefugt-—ist, die fernereHeide-Einwir-
ihe gänzlichzu untersagenoder auch den Preis den-·—.Einniietbje-3ettelzu er-

höhen, und sich diejenigen, . welche-bis dahin der leichen Eimmethpsekkkj
gelöset, ohne irgend ein Widerspruchs-RechtZu Z
Anordnungen lediglichunterwerfenmussen

«

-k-«--..-«
l

«

««

—

».k

«

aben, allendeehalbigen-
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Eies II; HondenHüthimijsäund HolzungsGerechtigkeieenx
desgleichenvon den ForstgVerbekserungsDienstem

§. I.

« III-:Ansehungder HüthungsHMdHoleUSsEGerechtigkettimsowohkm

den Königliche-eals auch Kämmerey-Kirchen-STIMM- Hoskttals-Dorfs-

iidelichenKind andern Privat-Waldungen-·tretendie Grundsatze des Allge-
«

meinen Land-Rechts Th. l. Tit. 22. in so fern ein , als sie nicht durch die
»

-

«

MchfolgendenFestsetzungendieser Forst- und Jagd-Ordnung näherbestimmt
oder abgeändertsind. «

«

»
.

(

.-

«§.2.-

Steht daher dem«-"Berecht«igten"die HüthnngOhne Bestimmung eäner
gewissen-Art des Piehes zu: so begreift sie alles Zug- Rind- und Sehkraf-

, Vieh-unter sich. -Schw«eine-undandre Arten-VonVieh dürer auf eine-fol-
«

che Hüthnng nur in so fern gebracht werden,--als »dieEinränmungdes

Rechts sichausdrücklichdarauf erstreckt, oder dieselbensseit rechtsverjahrter
Zeit daraukniitdorgetriebenworden,

«

«

.

"

»

»
.

. s. Zsj

. Jst dem Berechtigtendie Håtbung für einesgetvisseArt Von Vieh ein-

gercinmetxsodarf er Bieb ponandreriArt nur in sofern auf dieselbebrin-

"gen, als er durch-Zufall oder böberesGewalt, diefeArt Von Vieh nn- die

Stelie des-andern zuhalten, auf eine Zeit lang genöthigtworden. Vzar
- 2 nach die Zahl des vorzutreibenden Viehes bestimmt: so muß. die Zahl der

«

-« neuen-Arn nach»wirth«fchaftlichenGrundsätzenimitderselben im Verhältnis
stehen, dergestalt-«daß das derpflichtetesGHrundeStücknicht-mehr,.alsdorbin,"
belästigetwerde.

«

.

.

s .

c -

»

«
In den WaldananfdllenZiegendurchausnichtgebärdetwerden, Vieh

mehr ist jeder Eigenthrinier,—Mit-,Eigenthümer«dderNutzungs-Yerechtigte
einesWaldes befugt, die in demselbenbete-offenenZiegen,sichzuzueignen-

«

e. si-. g
-

.

»

»

KeinVieh«dar-fphneHirten, oder durchKinder unter-IaJahren-
bderzu Nashtzerten,-ineinen Wald zur Huthung eingetriebenwerden Ie-;«
der Eigenthnmer oder NunungskBerechtigtedechildesxist vielmehrbefrtgtk

«

,.
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dnd ohne Hirtan oder unter der Aufsichtoonnochnicht zwölfJahr alten —

·

Kindern , oder zur Nachtseiybin dein-WaldebetroffeneVieh zu pfandein

e. e.

Diejenigen WaldhüthnngberechtigtenGemeinden-,welcheinge-
fchlossenenDorf-ern wohnen, sollen ihr Vieh von einem gemeinschaftlichen
tüchtigenHirten in den Wald-ernhüthenIzssem und den Guthss und Vor-
werte-Besitzen! liegt esgleichfalls ob, die Waldhüthungmit ihrem und

. ihrer Einsaszen Biehdesselben Ort-s durch einen gemeinschaftlichenHirten,
und nicht in einzelnen-kleinenHaufen, ausübenzu lassen. Eine Abwei-
chnng Von dieser-Vorschriftwird aus gleicheArt, wie in demvorhergehen-

«

den H. F. besiiinmtist«geahnt-desto

Z- ·7»

Wenn ein Wald in Schläge-,Jagen oder Haueordentlicheingetheilt «-
·isi-,Kund solch-erge«staltforsttnäßigbeholztwirsdiz so mussendie jungen Haue

smit der Hüthung so lange geschonet-tverde-n,«bis »für»dasHolz keine Be-
Jsthiidigungmehr oondetn Vieh zn besorgen ist. Auch einen bisher unde-

denttlieh nnd
»

unioirthschaftlichbehollztensWald kann der Eigenthümerin
Schlägeoder Jagen eintheilen nnd-Von den Hüthnngs-BerechtigtenVerlan-
gen, daß Tsiedieselben so weit schonen-;als esxeznrConservationdes«Waldes
nothwendigist; Die Zahl der anzulegssendenSchläge oder Jagen und wie
lange ein jeder derselben geschonetwerden muß, ist nach Beschaffenheitdes
Bodens nnd der Holzarten durch das Gut-achtenvereideter Forstderstcindie
gen, zu bestimmen

ges-»-

Wäre aber der --ganz'evWaldruinirtx so kann der Eigenthümermit-Ausd-
nahme des- im §-. ro. gedacht-enFalles denselben-nichtatifzeinmahlin Scho- -

nung legen-, sondernet muß die Eintheilung so machen, daßdie Wieder-
herstellung des Waldes nach nnd nach erfolgen könne-, nnd dennochden

Hüthungs-Berechtigtendie Nothdnrsts, zur Unterhaltung ihre-sberechtigten
Viehstandes-, nicht entzogen werdess Wenn indessen die »Wiederherstell"ung
des Waldes nichtmöglich-ist-,ohne den Viehstand, welcherauf die Hü-
thnng gebrachtwerde-n.kann-,»einzuschränkeneso müssendie Huthunge-Bee
rechtigten eine solche«Einschränkungauf so lange, als es nach dem Besin-
den oereideter Sachverständigennothwendig ist, sichgefallenlassen.-

«

«

He9d
»

Willder Eigenthümernicht-inSchonung legen,als er·nach,do«rsie’hen-
-

- »denGrundsatz-enzu thun- besagt sehnwürde, zugleichaber den Hüthungs-
Berechtigtendasjenige, was ihnen durch die anzulegendegrdnereSchonung



— F ,· » -

an ihrem Weidebedarf abgehenwürdet anxeinen andern gelegenenOrt auf
’

to lange amoetsen, bit- der in Schonung gelegte größereFleck wieder auf-·

gegeben werden kann; so müssendie HktthnngsBerechtigtensichsolchesge-

falle-n iassen Hat aber der Eigenthümerschonsoviel Schonungenangelegt,
als ihm erlaubtsist: so sind-eh jedoch unter Anwendung der Vorerwahnten

Vorschrift; »dieAnlegnng 1 euerSchonunsgen nur in so weit statt, als eben

sobiel ·don den gehegtenStarken wiederum ZurHüthungausgegebenwird

s. Io.

»

Jst -jedochein Wald ganz oder zum Theil durch Feteersbrusuljkbeschä-«
drgt oder zu Grunde gerichtetworden: so steht dem Eigenthum-erfrev- Våsp
abgebrandten Theil- desselben, ohne Rücksichtauf- die Bedursntjseder Hat-«
thunges-Jukerenenten, in Schonung zu legen. -

.

§. II.

Die angelegten Schonungen sollen durchHügel--Warnungstafeln oder

bezeichnete Baume bezeichnet, auch wo sie aniTrissten nnd Wege stoßen,
unt Graben, oben fünf und unten drey Fuß breit und Vier Fuß- tief unis-
geben, und durch die Forsibedienten, Waldwärter oder andre zur Aussicht
über den«-Wald bestellte Personen, sämtlichenHüthungsInteressentenan-«
Ort und Stellelangezeigt werden.

"

’50,
v—

,

.

,

"'

—

Der Eigenthümerdes Waldes istberechtigt,alles Vieh, welchesin geho-
rig bezeichnetenund an Wegen und Triften geschütztenSchonung-enbetroffen
·wi,rd,zapsåndemunddasim Tit. 1Vs —§.’38."bestimmtehöherePfandgeld zu-
fordern.- Jedoch hat derselbe auch die Wahl, den durch die Huthung in der

SchonungjderursachtenSchaden , adschåtzenznlassen, undstatt eines höhern«
Pfandgeld·es,den Schadens-Ersatz, nebstdem im Tie. Iv. §.-39. festgesetzten
gewöhnlichenPfandgeldeyzu sorderny

"

L-— «
.

s. s3-"
« «-

Das hbherePfandgeld-,wovon, bthergehungen in denen der Verwal-
tung und Curatel der General-Behördenanvertraut-texts Forsten, die Hcksze

«

dem Denunciantens gebühret, muß der Eigenthümerdes ubergetretenenViehes,
mit Vorbehalt seines Regressesan den Hirten, durch dessenVerschuldendie

Schonung Verletztworden ist, entrichten. Fordert aber der Eigenthinner oder

Nutzungs.-BerechtigtesdesWaldes nach dem Vorstehenden12ten §. besondere-
Ents ådigung:so haftet der Eigenthümerdet-Viehes nur sur das Pfan-dqeld,
sitnds ürdabsVerschuldendesTHirtennur in so fern- salbfjemanddendurchans-.
sdere verursachtenSchaden erstattenmuß. (AllgenteinesLand-Recht Th. Is- -

-

HTits6.- »S.56.’ise·qq.
«

·



HEF-
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Hieb-ensollesfåreknzgwbesjVerschen-,welch-esden Eigenthümerdes Vie-
hes zum Schadens-Ersngsderhaftetmacht, ungesehen werdens wen-n ein-e
Dienstherr chaft«,ess«sen-«aneinzexneerjnthoder eine ganze Gemeinde, den-sen
ihrem Dienst stehenden·"Pde,rnnznnchenendenHirten, -- Schäfernnnd-«andern

Dienstbothen welchesfegeindhnlich,xsI auch-nurzeeweiken,zumHüthendes

Viehes Braucht,nicht die-indem--Hüthnngs-BezirkbezeichnetenSchone-engen
IanOrt nnd-Stellesnnweisestzihr-ren—dnsT-H,åthendarinn mit Bekanntmachung
der gesetzlichenStraer nneeksnjezhnnd diesekbe, falls dennochson den Hirten-
Schcisernnnd Dienstbokhend-awide«·r«—·gekjäffdeltwied,nnds solcheszu ihrer Wis-
senschaftkommt »den Schnldigen11ich«t«destraft;oder zur Bestrefungdee Bes-
hdrdenicheangezeigechnet

·- -«
«

·-
·

·

,-

"

H; IZ,». ..

,

Keinem HüthnngssVeiechtigtenist es erlaubt , Vieh non nnderechtigken
Gründståckemoder welches zum Handek erkauft ist , unter seineHeerde aufzu-, -

nehrnekynnd, zum Mißbrauchder ihmlvergönnetenWeide, in den Wald mit

vorereebensznlassen-» I -

«

- ? . .« -

.

AK v?
,

»

«

,

. Die Mast-gewissemüssennonpeesteksSepkkaeksjedesInnres ein-senken
stetsMastnng vorhandenist, nie-rdeeNeigen Hernan Verschonetwerdern .

JedeeEegenschnmeeineeWeide-s eannnenangen, das die auf demselben
haftendeeines-stimmteHelzungskGerechtigkeit,in AnsehungdessYrennhvlzes-,

Uns ein bestimmtesHo·l»-Qnant2nnfestgesetztwerde. Diese Festsetzunggeschie-
het nach dem in den jedesmasigenWestpreußischenLeendschasriichenDeeaxaz
tionss Prirrcipienenthaltenen Maaßstabe. Jedoch wird in Ansehungdes Frei-
hoszeszur-Brau- nnd Brandweinbrennerey bestimmt, daßzur Branerey auf je-
den Winspel Malz Mit Inbegriff des Denkens JOH-

«

Achtel,» oder imNetzdistrjct
jä- Kxassrer,nnd davdnjeinDrittel im harten Holze-«zur--«BM-UDIPEMHMMW"
abee anf-jeden Winsnel Brandkweinsschrots Achtel, nnd im Nendcstriet 2 Kcaffk
ter weichHolz, gerechnexfwerdensollem

«

.

-«
,

«-
« , -.— ;

H»18.,

Bey der Beånmnnngdes Bren-nhoTz--annti-füedie-Meechkigkensinken«-
nnr eins diejenigenVorwerkers, Etablissements nnd Bauerhdse-,welchezur-«Zeit
der Verleihung oder Eefwerbnngdes Holznngs- Rechtsin einem sisenedenWalde

«

ausdem berechtigten Guthe dorhnndengewesen) dder ice-Anssej)nngderendas-

OiechtdurchVerjährungdderjsdnstrechtlich-erworbenäst,Rück-siehegennnnnene

HOIICARL

«-
.z"f-



«-- -1-8 —

§. Is.

;
·

«

Zu dein-Betriebe der Brau: nnd BrennereykanuderHolzungspBerechtigre
nur dann das- festzusetzendeBesen-reden-Quantuin sordern," wenn dem berechtig-

Nten Grundstückeschonbei) der Arqnisition der Hdizungs-Gerechtigkeitdas

Recht zur Bran- und Orennerey zitgesi·nidei1hat.
»

Jedoch wird bei) der Fesisez-
znng des Hsdlzdedarfsnur ein solcherBetrieb der Brauerei) und Yeennerey,als

zu dem Bedarf des Guths und der Ztvangspsiichtigens,in sofern nsemsliehdie
«

anngspsiischtigkeit schonbey der Aequisitionder Holzrtiige3-Gerecl)tigkeitexistier-
han erforderlichist, -angetwnnnen. Den Holzungs-Bererl)tigtensteht es aber

seen, im Wege Nechtens auszuführen,daß zur Zeit der Aequisitiondes-Hol-
zungs-Mechts ein stärkere-rBetrieb der Branereyund Be«eniterey,-alsbet) der

Fixierungdes Brennhdlz- Bedarf-Zangenommen-worden ist, statt gefunden habe,
und dieser stärker-eBetrieb ganz oder zum Theil nochxstattfinde-. Jst dieie

Nachweis-enggesichtet-svmußdas BrennholzsQuantum , nachMuaHade die-

ses steirkernBetriebes, erhdhetwer-den. —

§. 20.

Zur Ziegeleywird der Brennholszedarf nur dann geliefert,wenn zur-
Zeit der Verleihung oder Aequisitirsnder -Hoizungs-Gerechtigketteine Ziegeley
auf dem berechtigtenGrundstückegewesen, nnd eine solcheAnlage ausdemsel-
ben auch noch Vorhanden ist« Der Betrieb der Ziegeleyaber wird nur nach
dem Bedürfnissedes.Grnndstucks und der bei) der Aeqnisitionder Ordnungs-
Gereehtigkeitdaraus desindiichgewesenen Anlagen bestimmt-,und es kanndaher,
in Absichtdieses ZiegeleyssBetriedes,die Brennhokz-Gerechtigkeit,wenn-der

Eigetitlzekmerdes Waldes es Verlang«t,auf ein mit der rechtmäßigenBenutzung
im VerhältnissestehendesbestimmtesHolz-Quantnm festgesetztwerden. Soll-
te der Besitz-ereiner Ziegeley aber behaupten wollen, daßer das Holz zum Be-
trieb der Ziegelenauch über das Bedürfnisseines Euchs zu fordert-berechtigt
sey-. so muß er darüber,in- Entstehung eines sittlichen Vereins z Inn-Wege
Rechtens, geljdrt werden.

»
s. :2?1.Y

» z
’

«

»

Die Befugniß-,Baubo-naus einem Walde zu nehmen , erstrecketsich,in-
soweit sie eine Grundaerechtigkeitist, nur auf dasjenige, was zur Unterhal-
tung oder Wiederhersteuungdes zur Zeit der Verleihung des Rechts verbanden
gewesenenWohn- und Wirthsehaftrs-Gebcittdeerforderlichist. —Zuneuen »An-»
lagen also darf der belastete Wald das Baiihdlz nicht hergeben Wenn aber

auch die veränderten Umständeoder vermehrt-enBedürfnissedes berechtigten
Grube-, eine Verlegung oder Erweiterung der anfänglichdorhanden gew seiten
Gebäude nothwendig machen, so kann auchdazu das erforderlicheBande-isaus
dein belastetenWalde genommen Werden.

-

L

—

«

l

«

.

«

J

« se «

·

Wenn einer ganzen Dorfschaft—«vderGemeinde das Klotzwiese-Rechtzuz-



«

spf
—

.«
I

l

stehet so konnntseldiges in der Regen nne den-angesessenenWirthen,nicht
aberlden Einliegernoder· Häuslingenzu.-«Auch kann die Zahl der angesessenen
Grundbesitzer-,into-Ganzengenommen; zum Nachtheiledes belastetenWald-»
Eigenthinnere,svüber die zuitZeit der-Verleihungvorhanden geweseneAnzahl
nicht deraiehetzverdemsp

« « «

.

s s«

S. 2».«

Einem jeden Freiholz-Berechtigtensoll das erforderliche-undihm gedieh-:-
rende Holz in derjenigenForst,«worauf seine Holznngs-Geeechtigkeithgftet,
angewiesen werden« Jsteine UnzulänglichkeitdesselbenVorhanden: somüssen
beyde, der Wald-Eigenthümersowohlals auch der Holzberechtigte, eine nach ,

-

dein Bedarf der beiderseitigenWiethschaftenVerhältnißnnißtgzu«bestieninende,

Einschränkungsichgefallen lassen, dochruhet in einemsolchenFall die Befug-
niß des Eigeiithkiiteers,Holz ans dem Walde zu verkaufen , so lange; bis-der

«

Mangelgehoben ist. Hat-der Eigenthümerdes Waldes die Unzulänglichkeit
durchndle Wirthsehastoder übertriebenenHolz-VerkaufselbstVeranlaßt: somuß
er dem Holznngsdexechrigtennachstehen. Auch ist der Holzungsberechkigte,
Inn einem-solchenMangelvorzubeugen, daran anzutragen berechtigt,Hdaß der s

Eigenrhinneesdes Waldes angehalten »werde, den Wald nach IDTDMMchMsp
Schlägenzu bewee·il)schasften. «

.

s«
«

«

"

Z. 24»»«

,
« Jst der Holznngsdeeechtigtenur ans eine gewisseHolzaeeeingeschränkt-
fo höresein Recht auf, wenn die bestimmteHolzart in dem Walde nichtmehes
anzutreffenist«Te kann Jedochden Eigentnümeezur Wieder-Anweisung dee

«

Holzaetanhalteno
"

»

s-

.

«

w

I

»

- Will der Wald-Eigenthümerden Holznngs-Be.rechngt«ens,wenn die

Forst, woraufdie Gerechtigkeithaftet, den HolzdedarfherzugedenaußenSeam
de- ise, oder falls die Holz-Gerechtigkeit«allg«e«m"ein,«mithin-nicht entfernen
Wald besonders Zestimnitodeeeingeschränktist, aus eine andre nah-edelegene
Windung versweise-neso,kann solchesdocl nur in der Art geschehen-,daßdie
Heedeyholnngdes Holzhedaessdaeaüs nithmehr als eine Tagesreiseerfordert-

« «

, ,

. I .

»

.

s. Ase
s

.

v

Der H«olz·11ngs-Berecht·ig·tekann das- Zu·«sei«nen1Bedarfihmangeloiesene
«

Holz in der »—J»Teg«ulnicht Verkaufem sonderner muß solcheszn dem bestrnnnten
Pelzuf Verwenden-.

—

Sollten Umständeeimretem die ihn nöthigen,metdee

Ausführungdes Baues-«oder der Nepaeatnezwozuerdas Holzsoedeenkann-
fes-Thei-Vorzngehen,als ihm solchesVerabfolgewoedentso»1nußenormWald-
Eigenthümerdavon wenigsten-sAnzeige machen-. Unterlaß-rer diesesnnd ver-



kanst das Holz hinterherä somußer den Werth des Holz-esdem WaidiEigens
thitmer dergiitetn Hat der Holzber«ecl;-tigteaber das assignirte Herkame-
nm einen Geldojortheilzu ziehen, und den Bau oder diejsMeparaturu«n»t«erlassen,f
oder das assignirte Holz vzu einem andern Behrrf Verwenden so wuszer nicht
nur denzdoppeltenBetrag des Holzwerths als Strafe erlegen, sondern eswirds
demselbenauchzum Bau ode· zur Reparatur des Gebäudes, wozu das aisignie2
te Holz bestimmt gewesen-, kein weiteres Holzbewilligt, Vielmehr soll derselbe-
wenn es ein Unterthan ist , mit Strengeangehalten werden; den unterlassenect
Bau oder Reparatur annochauszuführen-

s. "2"77.«

- Wird dem HolzberechtigtenseinVedars, außer der Forst, woraus er pri-
dilegirt ist« in einer so entlegenen Gegend angewiesen, daszdie Herbeiholung
desselben mehr als eine Tagereise erfordert: so mus; der Eigenthümerdes Wal-
des , aus«gescheheneAnzeige, sichgefallen lassen, das; der Holzberechtigresich
seinen Bedarf mehr-in der Nähe anschasstund dazu den Werth des angewiese-
nen entlegenen Holze-smit Verwendet Will der Wald: Eigenthum-erdies nicht«-»

-

geschehen lassen: so muß er state des Holze-sin Natur-, den Werth nach der

Forsttareentrichten-.
’

""

« « ·

S. äs. ,

» , »Jeder--dein das Recht zusteht, das benöthigteBauholz aus einesandern
Walde »zu.holen , muß bel) Nettoanteil und Reparaturem nicht nur diejenige
Bauartbesolgenz welchenach dem Gutachtender-Sachverständigen,in Hing
sieht auf die Bestimmung des Gebäudes und auf die Etealiteit, jedochohne
Rücksichtaus den Portheil des freien Vauholzes, die zweckmäßigsteund Vor-

theilhafteste ist ,» sondern er muß sichauch der Veranschlagung und der durch den·
Wald-Eigenthümerzu VeranlassendenRevision unterwerfen. Der Eigenthü-
mer des belasteten Waldes hat dagegen die Verdindlichkeitkjdem Freihdlz-Be«-
rechtigten, welcher massiooder«mit Sommersteinenoder Lehmpalzenbanet, »Hu
einigem Ersatz der dadurchentstehendenmehrern Kosten-, den Werth des dabei)
gegen den Fachwerksbauerspart werdenden Holzes zu dergütigecn

-

«

"

S."29.«

,- Der Eigenthümerdes belasteten Waldes kann verlangen-, daßder Holz-
Zungsberechtiqtebey neuen GebäudenVon Holz oder Fachwerkdie Schwellen
wenigstens Zwey Fuß ««1"’1·berder Erde mit Feld-und andern Steinen unterlegen
und untermauern lasse, imgleichendaß « bei) Reparatur der alten Gebäude,
wenn deren auf der Erde liegendeSchwellen Verfault sind,» solchebis an den

ersten Riegeluntermauert werden, · in, welchemFall aber der VerpflichteteWald-.
EigenthümerZur nolthwendigesnVermeidung eine SchwelleVon Haleholzemitt-
leeer Güte gebenmuß-. .

-

—

«

«

.
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- -
-

- --;

s- WüststangetpHolzzitr«A1iZdiei1-irigderflgijeBekieidmig lierGiebeI
und zu andern ahnlrchenGegen-standen,irngieicheusaurixund GeheegekHeizf »

-
» -

»O
kann der Berechtigtenur nachdem öesondemJnnhaIsteder Privikegiesteund Ju- si.
dieate fordern-,in so«weit dergieischeuhsolzverschiveerderischeAnlagen nicht-sso ,

-

ipee bereitsdisehölzerkieieSchornstein-e,durchallgemeine Polieey - Gesetzeimterp sc
Zagt sind, oderkiiiiftiguochemkersagtwerden möchten.«j -

-

.

«

,

HEZII
«

-

«
—

» "

»

Da hölzerneKrippen in den meist-enFiillen ganz entbehrlichsinds sosozj
«

dazu ferner-hinkeinFreihoiz«Verabreich«t,ausnahmsweise aber die Anfertigung -
» is-

- Der Krippem Tröge und Kamme uienrahisensan-s ganzen Bäumen oder Starken zi»
Holz-,sonder-nzmirHeuzusammensgeschlageueuBoshlseagestattetwerden.

»

Eben ksowenig kann seine imbesiinmiteHoszrmgsksGeeechikigkesitauf freies
·

(

Darm- -usre-d»sGe-hegeholzausgedehnt werdens «:. .-
»

«

—
-

-

"

;
- Zi, -33-s-

,

: X
.

I s

- Freier-,Nutz-Lsind-ScherekagehsükyreekbkoisdesnerrxjenigenHoklzssBerecheigkeny -
» --J"welchenach ihren Privilegien-, «Ver.tchrei-bung«eeiein-d Judieaten : darauf An-

sprach-machenföeereeek s
.

.

-

.

«

«

XPs . .»« «»«

·

,« ..f
«.- Als: x

J. ges

Die Gebäude,Eznweich-ender HERR-Eigenthümerdas Bän-ajndNepa-
kaute-Holz unentgeldlichherzugebenVer-pflichte·tist, daef derselbe, ohne Tone
.:«cuereiizsdes Bseireclzeigtesijin Absichtsei-es HokzwerthQ beyFeue:össenxlichen« H
-Feuer-SocsietätaßeeisirirenEssen-,er hat-alsdann aber auchdie Feuer-EINI-
Veyträge davon aus seinen Mitteln zu--leisten, Und kann sich, im Fall eines -

HenkstandenenBraetsdsfchadeiesspdeuversicheetesnHoizwesrtihzueignens :
»

- ;"

-x
»

Die zurieLager-Rass-jin-b Hefe-HolzeBerechtigtenmussemgleichbenHere
-

;-,-.»
« de-Ein’miethern-,die gesetz-tenvaztage halten-, nicht mehr Holzeinsgimnlew

als ihre persönlichenund WirthschqftsiTBedürfnissezürFeuerjkmgserfotfdejrny .-k-
2 keineSttikzbenrahdewund keine-nKiehn holen, wenn sienichtdazu ausdrucks «
; -Ilch—bere«ch-tigtsind; kein-e ·Aezrte)«Bei.le«,sxnoch»xaydreschneidendcngstrrimenke »F,
z amtiexden Wald bringen; und-in Absichtder KöniglichenForsteri alljahrlichdie
s LegitimatiocrszetMsldsM «iuAbsichtder lübxigerixmidPrivat-WeihwngMI- ,
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sichmit den TinerkennungsscheinenVer-sehen Diejenigen, welcheblos zum

Rast-»undLese-Holzholenberechtigtsind, dürfenzwar der Regul nachz in

mangelungdesselben, stehendes, selbstabgestandenes Holz nichtfordern. Hatt
aber dersWald-Eigenthümerdurch seine Vorkehrungen und Anstalten-einen
«Mangelan Rass- und Tiefe-Holzbetvürket: so muß derselbefur die daque-
rechtigten,-i·beym-Holz-fällen,Zacken unter drei) Zoll Stärke zur Gewährung
khkkstdaksfsilkegeU lassen- widrigenfallsihneneine Vergutigung im stehenden
Holzeoder durchSurrogate zu ihrer Nothdurst so lange reichen, bis der Man-

gel an Rass- und Leseholzaufhört. Auchkönnendiejenigen Berechtigten, wel-

chen die freie Feuerung in Lager- Rass- und Nie-Holz sur die zuleistenden
Dienste zugesichertworden, wenn kein Lager- Rass- oder Ase-Holz in der Forst
mehr besindlichist, auf stehendesHolz oder Surrogate Anspruchmachen.

Von kallem freien Bau- und Nutz-Holzeaus KoniglichenForstenmußdas
in der HolztaxebestimmteStammgeld, und außerdem, wenn es Eichen- Nutz-
oder Bauholz ist, nochdas Pflanzgeld, erlegt werden. Ausnahmen hievon
finden nur statt:

«

a) in·ansehungdesjenigenHolzes, welcheszu den König·lichen,Geistli--
,chen, Schul- und andern öffentlichenGebäuden gegeben-wird,

b) in Ansehung desjenigen Freiholzes, welchesden Neuanbauenden auf
abgebrandten oder wüstenStellen in den Stadien, oder den Königli-
chenSchaarwerEs-Batiernbewilligtwird,· .

c) in AnsehungderjenigenFreiholz-«3erechtigten,welchenachihren Ver-

schreibungen,-worunter auchJudirate zu derstehensind, oderdurch
rechtsverjcihrtenBesitzstand,von-der Erlegung des Stammgeldes aus-

«

drücklichbefreuetsind; jedochmeijfendie sub b. et c. benanntenFrei-
holz-Cmpsringer,wenn sie Eichenholzerhalten, dennochdas Pflanz-
geld bezahlen. -

i

,

.

Z. 37.

-

Eben somüssendiejenigen, welche ausbe»niglichenForsten freies Brenn-«
holz
s«erhalten,—das

festgesetzteStammgeld bezahlen, wovon jedochausgenom-
men ind:

,

.

-

.

g

a) diejenigen Deputanten, welchedas Holz fürihreDienste empfangen,
und bisher kein Stammgeld entrichtethaben, desgleichen

b) diejenigen Berechtigten,welchenach ihren Verschreibungen,«durch
Judicate, oder aus Verjährung, sichin der Befreyuugvom Stamm-

-

gelde befinden. «

.

-

:

So
Allen übrigenPrivat-WaldkEigeuthümernwird ihre etwanigeGerechtsa-«

me,«Stammgeldtson den auf ihren Wäldernzum freien Bau- Nutz- ·und
Brennholz-Berechtigtenfordernzu können,besondersVorbehalten

BILDET



s

s- — -

Jeder Frejholz-Depijs«tanesollda

x

, wso ihknTorf gegebenwerden kann-,we-

nigstens s»dieHalfte des Deputat-Brennholzes in Torf anzunehmen-,oder-wenn «

er«den Toesf nicht annehmenwill-, sichmetdderVergmignng des Brennholz-
.Weethes in Gelde nachde«r-Forsieax"ezu begnugem schnldigseyn. «

-

Die Quantität des dem Brennholze zu substituirenden Torfs richtet sich
aber nach der Güte desselbennnd der Qieichhaltigkeitdes in demselbenbefindli-
chenBrennstossse — —

,

"

40s

Jeder Stadtbewohneep««Baner,Hemden-ehEvens-eh Picener-, Colonijk
wed«E-"nwohner,fwelcherBan- Repasratue-«undBrennholzs,oder das eine oder

das sandte-,ganz frey oder unter der Pollen tnxmåßigsenBezahlungans den Kö-

nigliche-nForsten sowohl, als sanchaus den KlåtnunerewKirchen-Schulen- Hos-
pjtals- Bürger- Dorfs- sadelichenfund ander-nPrivat-Heiden erhäi-k,ist zur uns-

enkgeldrlichenLeistung der Forstdietnsiesasn Ringen-, Eggen, Hacken, zum
Smnmlen und Liefeenders-KiehnäpfehEichelnnnd Bnchnüsseund zu andern

y

san-fdie Verbesserungnnd Justandhaleung der Foesten»abzweckendenVerrechtum-

gen-, für »den Besitzerdes belastet-enWaldes fernerhin verbunden, in so fern
« Diese Forstdienstebisher schonüblich-gewesen,und von den Berechtigte-egelei- «

siet word-en sind-. Wo saber keine früher-eVerpsiichtusng·da·zuobgewaltetThat,
«

können dergleichenDienste ebenso wenig Von den Ber«e·cht·igten—,als von deinen-

jenigenEinfaßen,- welche-«jene Vorthesjle nicht genießen-,sonder-nnur Rass- Und

Leseholzgegen dje Etnmieche Matten-, gefordertwerden--
«

.-
,

41-.
«

«

Die «Forstdie41stesollennur Einden Amte-Bezirken-,v»-edee»YTheyTdennenigen
«Mittergnthe,on die Einsaßenwohnen, oder snnir m demjenigen Forstbeztrk,wor-

. auf sie zum Freiholzeberechtigtsinds-oder woraus siesolcheszur Zeit-erhalten-
geleistetwerden-«

"

. ,

is. »42.

Ein jeder Freiholzgenieße-weEi-n«saßie-,Idee zu-.’3Foestdiensienoerosiicheee
äst-,»solljå-hrlich-,und-zweier v

«
«

»

-.

fe) ein Vollbaner-, welch-ersein-eHufe Culmischoder IzwseyHufenRegenwe-
gischbesser-,- -

«

.

X

. »
—

.

Enen Morgen Mag"deb.pflügen-,
Zwey Morgen Magdeb. seggen und

»

— Zwey ScheffelKiehnäpfelabliefern;
»

«
« ,

— b) ein Halbbanerx,welch-ernneeeeinerqufe Culmischbesitzt-siingleichenein
. Gespann«shalkte«n«dee-Eossåthe, «

'

«

-

- Einen halbe-nMorgen«Mng"deb.pflügen-,s -

Einen Morgen Mag"deb-.egge«n.i,und

Einen ScheffelKeehnäpfelabliefern;



·.....

54
.-.-.,

«--

« e) ein Colonist, oderBicdner iind Einwohner aber
ZehenQuadrat - Ruthen umls)ac·tjen-nnd,

i
,

Einen halbenScheffelKiehnripselabliefern.
«

,

ded«den Freiholz genießendrnSteidteiEinivohnern wird es in gleicher
s - Art gehalten, so daßein Bürger, der Kaufmannschaftoder ein andres eintrag-

-

, licheresGewerbetreibt, einein-Voilismner,gdeegewöhnlicheProfessionist aber
«

T
«

einein Halbbauer, iind der Besitzer einer Büdnersielleeinem Colonisten oder

Büdner auf dem Lande,. gleichgeachter wird, mithin die Dienste hiernachlei-

sten, und das bestimmteMaaßKiehneipselabliefernmuß.
s

x

X

- - ess. -

Die nachden obigen Festsetzungenzu leistendenSpann- und Hand-Dienste
.

-- kdnnen aneh zu sonst ndthigen cForsi-Verbesserungenangewendet werden, und

-E;»
«

·

«

es wird daher zur Bestimmung des Verhältnissesder derschiedenenForstoerbes-
; strittige-Dienste, nnd zwar in Gemäßheitdes Mittelsaizesder Preise, welche

bei) Verrichtnng der Einem-Arbeiten siir Geld bezahltzu werden pflegen, fest-
gesetzt: daß

'

«

«

·

"

a) statt des PflügensEines Morgen Magdebnrg.entweder
«

— Vier Morgen geegget oder
« AchtzigQuadrat- Ruthen ningeharket,

iiiithin Von einem Vollbauer oder Großbiirger,statt »

.

’

Ein Morgen zn pflügenund Zwei)Morgen-zri eggem
Einhundert ZwanzigQuad·rat-Riirhen,· ,

Voneinein Halbbaner, Cossäthenoder Kleinbiirger alber, start z- Mor-
gen zn pfiiigenund IIMorgen zu eggen,

, Sechszig Quadrat-.Nirrhen -

· ningehackerwerden nniysenx ,

is) Für Einen Morgen Zu pflügen, werden aus eine Entfernung
J Von E oder »Z-Meile ,. L

, Drei) Fuhren,
- z oder"1 Meile . -. . Zweh Fuhren,

»

T
.

:- IH dderH Meilen . "«. ;- Eine Fahre
· » sp «

!- mit- Auf- und Abladen·«gerechnet,"und die Last einer Fahre sollsie
-

«

16 Schesseln Kiehnåpsel,also ohngefährans das Gewicht Von

E Winspel Roggen bestimmewerden« Bey dem Tanger- oder Reisig-«
q« ;

; Fahren iniissenErndte- oder Angst-Wagen genommen werden, auch
T

« -

.

" ·

diesDienstpsiichtigendas ReisighaiienVerrichten,und soviel aiifiaden,
als überden Leitern irnanfgebnndenliegen kann, oder dochein ge-
wöhnlichesInder-ausmacht Das Reisig muß den Dienstpsiichtigen
an solchenOrten angewiesenwerden, wo in einem UmkreiseVon einer

halben Viertel-Meile Ein gutes Fuhder gehauen aufgeladen werden
—-

·

"

« kann. —

.

»

.

.

s-; , ej) Auf Zwei)MorgenMagdeb. znxeggen werden ein halberMorgen zuglei-"

gen , oder zwec) Fuhren Kiehneipfelauf eine Weite ddn —:—oder ; »
ei-

-

«

le , oder Eine Fahreauf z oder j:

Meilegerechnet« » ,

d) Dem PflügenEines Morgen ,-,sode.rdem ggenVier Morgen Magdeb.
«

werden« Vier Reicheneines Vier Fuß tiefen," fünf Fuß oben und drey
is-. . Fuß unten breiten Grabens im ganz—sandigenVodem oder

; .

»

» T . Zwexz
s

O



— Zidey nnd Zwei)Drittel Renneneine-e solchenGrabensiinlebniigtenddee
- steinigten Boden-. mit gehdriginufgefetztentund mirs-teilenbelegtein

-

Wall-, zn ziehen, oder
·

,

,

«

.

—

"

SechszeljenQuadeatMnthenint ganz nindigenjdder .-

Achreradratanthen im tehmigtenoder steinigtenBoden
gut umzugrnbenz oder-».

»

» . « ;
-

»

Drry WinspelKiehnäpfelnnis dein Sacke mit der Hand längs-
« «

der Furchegut n«n«s.zelsäen,
—

« ·

-

«
gleichgelichtet- »

«

.- .
.

.

- -

«

«-

e) Bec) sonnigen Forstnrbeitewdie nicht füglich-anders,nls nachTage-
«

werten bestinnntwerden können,ais z«E. Ansbanen der sicheanden

Fener-Gestellenzu nahe kommenden Zweige, Abhanen nnd Verbrei-
ten Nesternng dder Wendender Kiehnäpfel,«sdllenstatt Einen

sMorgen zn pflügen-,Zwey Tagewerke; nnd statt Zwey Morgen zu
seggen Ein Tagewerk tüchtigerArbeiten , jedes zu 12 Stunden gerech-
net, geleistetwerden-. : ;

« «

,

-

-i«)Bek) der Verwandlungder Dienste der Bildner- wird das Verhältnis
gegen die V·dllbanern«,beydemHacken znln Grunde gelegt, und dar-

, nachderen Mnaß»ber)andern Arbeiten berechnet.- ——

Zs 44.

Inder Regnl sollendie FdrsiiVerbesserungsiDlrbeitenden Dienstpflichtii
gen zergemessemnnd nur ausnahmsweise, der Bestimmungdes vorigen §. lite. e-

gelnriß,nachTagewerken geleistetwerden-. Die zugentesieneArbeit mußdoll-

konnnen gut nnd titthtig gefertiget werdens nnd der Diensipliichtlgensindsehnl-
dlg, wenn sich ein Mangel bey den don ihnen verrichtetenArbeiten linder, fol-
chenauf erhaltene Anwelftlng fofort abziehelfeln -

«

45..

«
Die von den diensipsiichtigenSrlidtesBelvdhnern nnd Einsirßendes plat-

ten Landes abzulieferndenKiehnlipfelmüssenjährlichvdm erstenNovember ber
in der Mitte des Februars, nnd weder früher noch später-elngesnnnnlet, spä-
testens aber bis zum erstenMärzandie vdn den ForlibedlentemMagisträtem
Heidel)erren,oder den Guths iObrigkeiten und WaldeAufsehern zu bestimmen-
den Oerter in gebänftenScheffel-nabgeliefertwerden« Bey der Ablieferung
werden für jeden gut gemessenenScheffelSieben Groschen Neun Pfennige
Prenß., oder Zwec)gute Groschennn den Abliefererbezahlen .

s. 46.

Wenn die Kiehnäpfelin einem Jahr-edergestaltmißrathensollten, daßdie-
Dlenlipsiichtigenihrer gedachtenSchuldigkeit ganz dder zum Theilnichtgenüs
sen könnten: somuß solchesschdngegen den erstenJanuar des Jahres dem

"sRevier-Fo«rsibedienten,MagilxratsiHeideherrnoder der Gnthshrrrschnftan-

gezeigtwerden. Im Fall gegrundet defundeneJlnzeigesolle-mstattder Kahn-

N



si-« —

äpfel,«halbfooiel Eichelnoder Biiihniissegelieferk,oderwo keineEichelnoder

Bnchnüssrin derNeihe zu sammlenfind, andre Forstdienstesubstituiretwerden-
und zwar nach dem Maaßstade,daßfiir jeden Scheffelnichtahgelieferterseithe-
cipfel die Ziehung eines Grabens von Vier Fuß tief, fimf Fuß oben nnddreh

«

Fuß unten breit, mit gehörigaufgefrkztemund mit Rasen belegteniWall, zu
zwey Ruthen Länge in ganz -fandigen, oder zu einer Ruthe Längeim lehmigen
dder sieinigtenBoden gerechnetwied.

»
« »

«

Dahingegen sindet die Nachforderungder in einem M«ißwachs-Jahre nicht
gelieferten Kiehncipfelniemahls statt, Vielmehrmüssendie Verpflichtetenfich
die Verwandelung in andre Forstdienste unweigerlichgefallen lassen, nnd in

jedem Jahre , falls die Dienste sämtlicherforderlichsind, ihren ganzen Dienst
abthunz wie denn übrigensauchdie in« einem Jahre nicht gebrauchtenForst-
dienstefniemahls»in den folgendenJahren nachgefordeetwerden dürfen.

s-es
»

»

Die dorbefchriebenenForstdienstesollen jedesinahlaußerder Saat- nnd

Erndte-Zeit gefordertund geleistet werden, nnd besonders das Pflügen im

Rostnach bestelltemWinterfelde,. und im Frühjahr Vor der Saat ge-



Tier-m.zVenspder Jagd-Gerechtigkeit,Jagd-Nutzungnnd
«

«

den Wolfs"-Jagden,
·

«

.-

N
.

:
« L.§. In . NR

Die Jagd-Gerechtigkeitdarf»nurderjenigeauszfseinemodereinem fremden
-

Grundstückeaussehen-«fWelcherdurch-gültigeVerleihungen oder Contrarte,
durch den ruhigen Besitzvom Jahre

"

1740 in den Marienwerder- nnd Riesen-
«

«

burgschenvGreisen,und vom Jahre 1797 in Westpreußenund den Retzdistrirtz
oder durch eine Vier und dierzigjåhrigeVerjährung, selbige erworben hat.
Die adelichenGierherin Westpreußenund dem Netzdistricesindder Regel nach.
zn allen Arten der Iagdberechrwn

f«

sy 2.

."4

Jagd werden gerechnel,«

a) zur hobenJagd: Elende, Hirschejoder Rotbwildpret, ffSchwäbne-

,

nnd Auerhähnez
» b) Zur mittel Jagdr Rehbocke,Keller , Bachen, Fröschlinge,Birkhäbne

und Haselhühnerz ,

.

-

,

"

"—«

-

.e)- zur kleinen oder niedern Jagd:v Hasen, Dachse, Kraniche, Reiher-,
Truppem Rebhühner,Schnedfem wilde Gänse, wilde Enten;
Wasserhirhner, WafferfchnepfemwildeTaubem Kunle Wach-
teln,, Krammets-Vögel,sLerchen und alles übrigekleine

Wilderer-. -

—

l

§. s.

Wer eine derjdorstebendensJagd-Arten zu betreiben befugt·ist,der;hat
auch das Recht, in seinem Jagd-Districte alle Raubthiere, als: Baren,«

-

Wölfe, Fuchse-,Füchse,Ottern, Habichte Und andern , imgleichenfeBibeh—

mirund ohne Schießgewehrzu todten. Wer aber unberechtigterweisedie Jagd »

anscibh auf fremden Redieren Wildbret tödtet und sichsolcheszueignet, der

hat die unten verordnetenStrafen verwürket. .

-

s. 4s

Jeder zur Jagd Berechtigtedarf solchenur dergestaltnutzen, daß der

Wildpretstsandcouferoire bleibt; des Endes wird festgesetzt,daß dieJagde
rechtigren die Jagd entweder selbstin Person , oder durch eigenxliche.Jager,
keinesweges aber durchSchäfer,Hirten, Bauern»oder andre unmchrcgeLeute
ausüben lassenwessen; wer dawider handelt, gebt derJagdnutzungauf zwee)

Jahre-verlustig Steht indesseneiner
Bürgerscgeft

die Jagd s Gerechtigkeitzu:

v

Bey Eintheilung der-Jagdin die hobe, mittel und kleine oder-niedere-



--«s«

«

.

«

«

W.
H»

--28-.-

so soll doch solcheniemahls Von den Berechtigtenselbstausgeübetund den
Handwertslentem Profefsionistenoder andern gemeinen Burgem, auf die

Jagd zu gehen, nichtgestattetwerden. .

§. s.

Die Wald-Aufseher der zur Jagd nichtberechtigtenWald-Eigenthümer«

müssen,ber) der auf die Iagd-Contravention feststehendenStrafe- sichalles

Jaaens enthalten, und sollen nicht befugt sehn, mit Schießgewehrin den·
Wald zu gehen. -

,

,

'

·
-

C

Ho60

Währendder Setz- und Mitte-Zeit darf, in der Regul, don Niemanden
Wildpret geschossenwerden, bey Vermeidung der darauf festgesetztenStraer
jedochsoll denenjenigen, welchen die mittel Jagd derliehen oder Verpachtetist,
erlaubt seyn, zu ihren außerordentlichenAusrichtungen,mithin zur eigenen
Eonsumtiom nicht aber zum Verkauf, Rehbbckeund Schweiner schießen;

-

desgleichen wird den zur mittel Jagd Berechtigte-nnachgelassen, wenn das

Schwarzwild zur Sommerzeit in die Getreidefelder austritt, solcheszu schießen.
Der Verkauf alles Wildprets auf den Märkten ist währendder bestimmten
Schonzeit ohne Ausnahme Verbothen. Tragende Thiere, oder Thiere mit Käl-

bern, desgleichenRehrücken,Auer- und Birkhühner, - dürfengar nichtgeschos-
« -

sen und gefangen werdem Die Setz- und Breite-Zeit fängtmit dem ersten
März an, und hört am vier und zwanzigstenAugust auf,« in Ansehungder

Elendthiere und Hirscheaber nimmt die Schonzeit schonmit dem ersten Novem-
- ber ihren Anfang. Von dieserSchonzeit sindjedochausgenommen: alle Raub-

thiere, inmleichenDachse, Biber, wilde Gänse, wilde Enten,eKraniche,
Reiher, wilde Tauben, Schnee-few Krammetsvögel,Wasserhuhner und-

åkkkdsasserschnrpfemals welchezu allen Zeitengeschossenund gefangen werden
unen.

S. ?-

«Niema«ndidarf Feder-Wildpret, Singe- und Zug-Vogel mit Schlin- ,

gen, Schleifen oder Garnsäckeneinfangen, oder Von demjenigenWildpret,
-

welches geschonetwerden soll, währendder Setz- und Beute-Zeit, Junge
oder Eyer ausnehmen. Kiebiizeyerkönnen jedochbis zum ersten May auf
einen Erlanbnißzetteldes Revier-Forstbedienten«oderdes Jagdberechtigten
ausgenommen werden. Nur Jagd-berechtigtedürfen Dohnensteigeund Vo-
gelheerde, zum Fangen der Krammetsdögel,anlegen.

«

So gö-

Vom erstenMärzbis zum ersten September darfNiemandmitIagds
oder Windhundenjagen, noch weniger«sich erlauben, Behufs der Jagd,



si- 29’

LeiberbescieteFelderzugehen, zu reiten oder zu fahren, auch·sind in»diesem
«

spZeitraum alle Klapper- und Treib-Iagen, mit Ausnahme der etwa anzu-

O

kund-Recht Th.-II. Fit. 1l6.S.·sier

ordnendenTreibjagrn ansWölfe· verbothen.-

. -§9 90

Niemanddnrf in Wäldern oder auf Iagd-Rebi—eren,woselbstihinkeine

Jagd-Gerechtigkeitzusteht-,mit Schießgewehrgehen, noch Jagd-hunde srey
laufen lassen, amwenigsten aber-Wildpret erlegen. Reis-enden soll-waru-
lanbt seyn, zu ihrer SicherheitSchießgewehrniitzufiihremsiemüssenaber

auf den öffentlichen««Lan,dstrgßensund-«Wegen bleiben",«-auch keinen Schuß,
s

anßszrjimhöchsten»Noth«falle,·zit ihrerVertheidigungthun. «

E

sz,.« .

v

§,«10«

Die Schäfer, Hirten und Feidhüthermüssenihre Hunde genau in

Acht nehmen; daß sie sich nicht von ihnen entfernen, noch dem «Wi·lde
Schaden zufügen.-«.Hnnde,»welche inxden Waldungen; auf den Feldern
und Landstraßensrey herumlaufen, und nicht neben ihren Eigenthüniern
gehen, oder an Stricken geführetwerden, oder gehöriggeknüttelt,oder an

- der Hilnterhessegelähmtoder mit Bcißriemendersehen sind, sen-dienlich
Katzen; die auf IagdsMevieren herumlaufen,könnenjdon den Forstbedienten,-

Wald-Aufsehern oder Jägern der Jagdberechtigtentodt geschossenwerden.

Sind jedochJagd- oder Windhunde ,, währendder non einem Jagdberechtigten
auf seinemRevier angefangenenJagd, blos übergelaufen,-und hat der Jäger-
alies gethan, um siezurückzit rufen , so kdnnen sieniclt getödtet, sondernblos
gefangenwerden und mähendem Eigenthümergegen Czntrichtnnqeines Pfand-
geldesvon Acht guteGroschen für das Stück zurückgegebenwerden. (-2ulgem.

«

53 110

- Selbstgeschoßzu legen,swird Jedermann, mithin auch den Iagdberech-
.:«igten.,gänzlichuntersagt.

S. »12.

v

Kein Jagdberechtigter,dessenJagd-Revier an andrer Eigenthümeroder

Jagdberechtigten Heiden,und Geheegestößt,darf ans den Grenzen oder nahe
an denselbendie Hunde-lösen,und die Jagdfolge eines angehetztenStück Wil-
des ausüben;in. sofern aber durch besondre Verträge die Jagdberechtigten
Nachbarn auchdie Folge bei) der Hetzeunterxsichfestgesetzethaben, bleibt ihnen

"

die Bestimmung der dabei) zu beobachtendenModalitätenüberlassen.
"- Wenn

hingegen M zur Jagdsolge Berechtigter auf seinem Reviere ein Stück Wiidi
preiangeschossenhat, und: solchesin ein benachbartesfremdes·Jagd-Rersier»s
übergeht:sodarf-dasangeschosseneWild nur weitungeladenemGewehre, ohne

»

,
,

J »

,



«

T—
-ias;åskk

gskssetenHund, nnd naclzdorgångigerRastnsition des Jagdberechrigtender

Meniere, in welchesolcheslusergeirrten ist , jedochnur denselben Tag-bis gegen-

den Abend, Versolgtwerden; wird auf dieserFolge das Stück Wild gesunden-:
so maß es dem zur-Iagdsolge Berechtigte-iverabsolgt werden, dieser ist aber-

den Strafe der Wild-Desraildarioti,nichtdefugh das Wild beyder Folgev
auf einem fremdenRevier-e nochein- oder- mehrereneahleanzuschießem

. Hat ader ein zur Iagdfolge nicht Berechtigterein Stück Wild auf seinem
Jagd-Revier angeschossen,nnd dasselbetritt indie Heidendder Geheege seines
IagdberechjigtenNachbarsubere so muß er, nachVorgängigerBezeichnung
des OrrS,-n)o das Wild geschossenworden, dem Jagd-berechtigtenNachbar
binnen 24 Stunden davon Anzeigemachen; wird dann das angeschosseneWild,

«

bey der auf diese AnzeigevorzunehmendenVerfolgung der Spur gefunden: so
gehör-etzwar das Wild demjenigen, auf dessenJagd-Revier solchesgefunden
ist, derselbemußader·"demSchützendas Schießgeldunddie Hälftedes Werths
vergürigen,wofern er diesem solchesnicht gegen Erlegnng der andern Hälfte
des Wer-ehs, nach Adrechnungdes Schießgeldes,überlassenwill.

Wer die Jagdsolge ausübt , haftet für allen Schaden, der dadurchauf
fremdenSaatseldern und Wiesen angerichtetwird.

·

»
-

s- Is-
. »

.

«Derjenige.,welcherHirschstasngeninden HeidensznndWilddahnensindeh
ist nicht berechtigt,esolchesichzuzueignen, vielmehr derbundem dieselbenan

-

den Wald-Eigenthumer oder dessenAufseher, gegeneine Belohnungvon dem
«

. halben Werthe, abzuliefern»

S. He

Wenn Fall-Wilderer ans den Jagd sMedieten angetroffen wird ,

«

dar-stock
»

Finder sichsolches-nichtranmaaßen,»il)msoll aber, wenn er dem Jagberechtigtesk
zeitige Anzeigedadonmacht, die Hälfte des Werrhs zur Belohnunggereicht
werdet-n -

,

«

.

« ·-

"

.

»

«

S. IF.l
»

"

Raubthiere, die der JagdöereehtigtenachVorstehendenFig-zu tönte-;das
Recht hat, ist auch jeder andre zu tödten«defugt,nur darf ein solcherzn dene

Ende-nichtmir Sclzießgewehrund Hunden , ohne des Jagdberechrigitenoder-

JagdpächrersansdrncklicheErlaubniß,ans dessenJagdbezirkkommen
«

sof

· AuchMS Wild- Welchessichin Gärten-Höfeoder andre an Wohl«-gezwe-
» drstdrrnde geschlossenPlain etngedrangthat,,kann ein Jeder fangen und-th-

tenz er darf sichaber dazukeines Schießgejvehresdedienenkund mußdas ge-
fangeneoder erlegte Wildererdem IesV-berechtinggegen EmpfqngnahmeW



--«

.:.. Fzå

gewöhnäichenSchiezgeldesabliefern."T«-(Ailgem.Land-Recht»Th. Tit. D.
«

HIMO -

—. ·

’

«

«-
. - . «

,

»Es is« ««2- -

. ...-- -,... ,-.«-«-«

i s«·"ts

SUIZJ
Wird jemand-den«wilden Thieren angefallen: so sindihm zur-«"»Vertheid,i--

gnug seines Lebens und seinerGesundheitalle Mittel, dieselbenzutddten oder-
Von sichabzuhalten," erlaubt;

·

Milde-und andre reißendeThiere bleiben in die-
semFalle demjenigen eigen, der-siegefangenoder getödtethat, und nur wenn

- Hirscheoder Schweine oder andres dergleichenWild ber) dieserGelegenheitge-

tödtetoder,gefangen worden , weissensiedem Iagdberechtigtengegen Ersatzdes

Schußgeldesausgeliefertwerden.
»

»

«

"« T
·

« "
«

»

§.) 18.

Wo mehr als zideh ·Wdlfe«gespüretwerden;stehetes jederOrts«-Obe·ig--
keits frey ein Treibjagen anzustellen-ies soll daher jeder KöniglicheObkkfårster,«
dcsqzndersderjenige, bey welchemdas Wolfszeug in Verwahrung ist, gehalten
sei-äs,auf die Anzeigedavon die Jagdsofort anzuordnenund zu dirigieren
und keine Wolfsjagd anders, als unter Leitung des Oberförsters, gehalten
werden , theils um. die damit jederzeitverbundeneGefahr abzuwenden, theils
uniJagd-Contraventionenzu derhuten.

«

»

- Ij

se I9·.

-« « Zur Ausrottung dieserRaubthiere, als allgemeinerFeinde der Nation,
müssenalle Unterthanen bewegen-» Es sind daher, zur verhaltniszmaßigen
Gestellung der bey einem Wolfszeuge mit Jnndegriff der Treiber nothigen ruch-
tigen Mannschaften,alle Städte, Dörfer, Güthe,r,Etablissements und Der-

ter, welchein einem Umsange von zwey Meilen, wo die Wolfsjagd gehalten
werden soll, belegen sind, verpflichtet,siemögenHolzungs- Hüthungssoder

andre Forst-Gerechtigkeitenund-·Forst-Wohlthatengenießenoder nicht,» auch
nach der bisherigen Obseroanz bei) Gestellung der Leute zu den Wolfsjagden

, roneurrirt haben, oder nicht; dahingegen müssendiejenigenEiniaßen,»die in
einer größernEntfernungoon der zu haltenden Wolfsjagd wohnen ,' jederzeit

befreyet bleiben, desgleichenalle, welche durchPrivilegien oder specielleVer-«
ordnnngen ausdrücklichdavon eximirt sind. -

«

s. 20."

Die zu jeder Wolfsjagd erforderlichenLeute-sollen von ihren Orts-

Obrigkeitemwelcheblos tüchtigeMannspeesonen zu gestellenverbundensind,
dazu aufgefordert und angewiesenwerden. Die gestelltenLeutemussenden

Anordnungen des die Wolfsjagd dirigirenden Forstbedienten willig gehorsa- .

men, und dürfen sich nicht eher entfernen, als bis die WolssjagdVöllig
beendigt worden, und sie von dem

Forstbediguenverlesensind.

X



sie-·- JZ

s-. It-

Nach geendigterWolfejagdmußder Foksidedientewelcherdie Dire-
. etion gehabt hat, ein genaues Verzeichnißvon den geangenen oder getöd-

teten Raubthieren an die EanieralsBehdrde,zur Bewilligung der Prämien
dafür entsenden Auch denenjenigen,

,
welche außer dieser Jagd Bären,

Wölfeund Luchfetödten,werden die un Tie. W. s. sy. bestimmtenPra-
mien zu Theil. sp

- »
«

So 220

Jeder Obrigkeitnnd jedemBeamten steht es steh, «on ihren Feldern
oder in ihren Heiden, an den dazu bequemen, jedochadgelegenenperterm
auf ihre Kosten, Wolfsgruben anzulegen. Diefe Wolfsgrube-imussenaber

gehörigumrückt werden- nnd wenn etwa ein Stück Wild dartun zu Scha-
den kommen sollte, muß solchesvon denenjenigenOdeigkeitenund Beam-
ten, welchenicht selbstZur Jagd berechtigtfind, ungesaumtan den König-
lichen Forstdedientenoder den sonstigenJagddeeechtigtenabgeliefertwerden.

s. ds-

Die Abdecker sind schuldig,auf Verlangen der Wald-Eigenthümer,
nicht nur die Luderstellenund Wolfsgärtenrichtig zu halten, ssondernauch
das Leider an solcheOerter zu dringen, die ihnen don den Forstdedienten
oder Wald-Aufsehernbestimmtwerden; jedochsollen dieselbennicht angehal-
ten werden, das Luder über eine Meile zu Verfahren. Die Scharfrichter
mässenalsir ihre Ahdecker zur Erfüllung diese-: Verhindliehfeitnnd-Men-
und selbigemit den erforderlichenKarten nnd Pferdenversehen.



I

Tit;s1"v. Von den ber)Forli-Holzs-Hüthiings-nnd Jagd-—-

BerdeerhenstartfindendenStrafen, nnd Prämienfür die

·

—

·

I ·"Ent.deeker;z;z
«

-

— «

«

Wer in der ««M«siiht«,sfbieForstgrenzenZU derbunkeimGrenzmåker
der Fdrst verrückt-,wegieißeoder Vernichtet, oder Grenzbiiuinebeschädigt
oder abhaneit., der soll um« den doppelten-Betrag des. dadurch-gesnchren

«

"-
-

·-

Bdridells bestraft-werden
«

-.
—

»
-

,

.

,«-';"ikn(
.

Wer« sich sonstans G- enzniäierntoder Grenzbäumenznn· Schonnndsen
nnd deren Graben-, an SchlagbånmemWegweisern-,«Statüen,«W.cirn’nngs-
Inseln-nnd andern in den Forsten nnfgestelitenszeichen«"Vergreifi,nnd solche-»
oder die-Bedeckung bessererSandfchellenbeschädigt-,wird-, nachfeiner da-"

bep gehabte-n Absicht,nach BeschaffenheitdesderiibtenMuihwillens, seines
Anerr512Sinndrs nnd des zugesifgtenSchadens, wenn blos Mut willejoder
eine geringe BescheidigungVorwaiiey mit dreytckgigerbis Vier-v chemischen -

Gefängniß-Strafe; wenn ein erhebiicherSchaden-verursachtworden-, mxk « X
-

vierwochenilicherbis ZweyjährigerGefängnisseoder ZnchchaussStrafe;«wenn
"

oder dirBeschädigüngansBosheit oderHält-siehe..g»efch;ehjen-,»unddamit keine

Gefahr-für das Publikum verbunden gewesenist, mit einer Festungs- oder. «

BuchthausSirafe Von very Monathen bis zu drei) Jahren belegte ,

-

—

—

Wer in den Wäldernnnd HeidenodersankdenGrenzenderselben,ohne
dazu wisse-strichberechtigtzn seyn, minder-,sollmiianfzig Thaler Geld-Buße

—

oder dreymonaihlicherFestung-s-Steafe briegiwerden
·

»

»4»»

Derjenige, iveicherinfeinein Walde öder einhüjnderiScheineddndemsel-
ben Fener nnm-n«chts,oderinsdenim Wald-exodersi«n«ri·nem·gleichenBezirkum

. demselben, belegenen Gewässernbei) Kisehnkoder anderm Fenerssischetoder
kredfeip soll; wenn gleichkeine bis-JeAbsichtdamit Verbunden gewrfenk auch
kein Schaden-gsescheizenists nachVershältnißder Größeder Gefahr«-»diedar-s
ans hätteentstehenkönnen-,in seineGeldöußeVon Zwanzigbis Funfzin Thaier
oder in oerhältnißmäßigeGefängniß-Strafe verfallenseyn-.

-

ex es
«

s

Wer beymKohlenfchwelendie inz.Tit-«L-«5-.Lj8.-enthaltenen-Peinen-Vka



«:-; f
ts

«

s.

« e
k-? ««-

"i - sk-

’f xnln
»

s.
- :- ts.

II «

’:L THEs

I J ZLLIIv!
»

szzs. :

k; s·

I
A

J

IF

H El «-. ;

L xtx it
s «««»’

Zith-« l
- 32 H H

J ifijE Li-
«

.

. -.,-I-.·,-t..
; »-H«.«1»

tcs
l i—
! l.

U sx I;
lrk EIN«

H Hi is.
s «’, :.z «-

«L’—1ils- sc
VIH

’

sssj Es

Jl«
«.- l;

Ls ti
»j.,l. I—i

il ; «

sIff III
- k!

J

;;

scheiftenunbefolgtläßt, sollmit einer vierwöchenllichenGefängnißiSteafe
belegtwerden-.

s. Z.
·

»

Wer ans Minhwilleneinen Theerofensprengt, foll; außerdem Ersatzdes
Schadens -, auch wenn kein Scheiben-geschehenist, kmit körperlicherZächtågnngz
öder verhältntßlnåßigerGeldhuße,oder mit-Gefängniß-Zuchchans-Oder Fe-
ftungs-Strnfe Von dreh Monnthen ins zn einem Jahre Belegewerden-.

.

..

- s« Z

»

Weis die nehmAnsbrennen der Wiesen oder-AnkererkheiltenVorschriften
nicht beobachtet, wird mir einer GeldhufzeVon anfzig Thaler dder mit einer

dretmonathjichenFestung-s-Serafe belegt, nnd Emnßaußerdemden etwa Veran

feuchtenSchaden Gesetzen-.
«

,

.
Iss s-«

.

Das-«nnerlanbte Tqbackrnnchenin den Forstenwird an dem Schulde
«

Mit einerGeldhußevon Fünf Thaler ,· oder körperliche-:Züchtigung, oder achte
tägigenGefängniß-Strafegeahndet. In eine gleicheStrafe VerfallenHirten- —

SchäfernndHolzhauer-, wenn sie inden Waldungen Von Walpurgis bis Mi-
,

chaelcs em Feuerzeugddek andres Jnstrnmenizum Fener-Anmachenlieh sich
führen-

«

50 H-

,
Wer dnrchueneekrenmsder nie Isten Ternl IF 115. in. 19.;u. HI. vorges-

schriehenendelicewGefekzeeine würklicheFenersdmnst in den Forsten Veran-
laßt-, sdersoll, nachzVerhåltnißdes entstandenen Schadens, mit Gefängniß-
oder AkheitshansgSkrnfeVon sechsMdnathen bis zwey Jahre, oder anchnach
Vefchnffenheitder Umständeund Person mitanfzig bis Einkauf-endThaler
—·e-ldbu»sßebelegt wekddm kund ist außerdemznnjdollständigenSchadens-Erfalz

- verpflichten

» . S. je. »

—

Wer außerdem-,durchunvorschkigkenoderlVernfännwngder gewöhnli-
chenSorgfalt -, zum EntsteheneinerFeuersbrunst im Walde Anlas giebt,, Hder
sha, HnachgleichemVerhältnisse,ArresiddetzAröeiishauMStrafenuf VierWo-
chenbis Lin Jahr leiden-ddefrZwanzigbis FünfhundertsThals-Ge-ldbußeerlegens

IS. ji.

)

— Wer Wälderdorsiitzlichin Brandneckt,follzu einer sechsbis zehenjåhris
»gen,ddeeaneh,»13enndadurch

ein sehrerheblicherSchadenVerursachtwerdens
zu lebenswierigernchthanss oder Fei?nsnns-Strafederartheiltqweridenp



8
—

,5ftät k· ·.

(

Belohnung Von Funfzig Thaler ,-«un"dwer einen-andernunvorsichtigenBrand-
stifter anzeigt, eine Belohnung von Fünf und- zwanzig Thaler zuxerwartecy
welche, wenn die Brandstiftung in Königl. Forsten betroffen, dehnt etwanigen
Undermdgendes Schuldjgen,-ans der Provinszial-Forst-Cassebezahletwerden

»» Wer-einendorsåszlichenBrandstifterentdeckt odersonst.festhalt,hateine«

soll ;«der Denunriane aller andern oorertvähntenPoliceh-Contraoentionen .

-

erhältdie Hälfteder erkannten GeldstrafezurBelohnung..

«

H. Is.

Diejenigen,welcheden Brand,ob siegleich könnten , nichtderhüthety
sollen mit einer GeldstrafeVon Zehen Thaler-, oder VerhältnißmaszigenLeibes-

:. strafeMeg« Und die Forstbedienten und andre obrigkeitlirhePersonen, welche
ihre Amtspsiirht-zur.Verhüthungder Forstbrände,oder zur Festnehmungnnd

«Bestrafung der Pest-Frevler Vernachlässigemnach Befenden der Umstände,
mit Cassatiomz oder sonstnach VorschriftdesAllgemeinenLandrechts«.Th.n.

Tir. 20. s. 833. u. ff.und 45-8.u. ff»destraftwerden-

se .

f

Wer-; nachbydem s. 24. des IstenTituls, zur Löschungdes Feuers in den
Waldungen, Hülfe zu leiste-nderbunden ist ,- und bey entstehendemFeuer auf
den ihm ertheilten Befehl, oder auf erhalteneNachricht Von dem Feuer , aus-

bleibt, oder zwar erscheinet, aber nicht löschenhilft , odeeden Anordnungen
des die Lösrh-"undRettu»ngs-Ansiultendirigirenden Forstöedienten,ohrigfeitli-·
chenoder herrschaftlichenBeamten nicht Folge leistet, oder auch sichfrüherent-

fernt, als- er entlassenwird, soll mit einer Geldbußedon DreyThaler oder einer
olertägigenGefängniß-StrafedenWasserund Brod belegt werden.

«

vjsæ ,
-

e

"

Werden-entstandenen:ForstgBrande zuerst einberufenzum solchendes
»

Feuers anlangt, und solchesdurch glauijürdige Personen bescheinigt, soll«
- dafüreineBelohnungvon Fünf Thaler-erhalten«Eine Belohnungvon Zehen

Thaler empfängtdiejenigeGemeinde-der Sorietat-, welchesichzuerstund ungern-
.fen auf der Brandstelle einsindet, und folchethätigeLösrh-Anstaltenmacht- ,

daß nicht mehr alzJzweysphisdrei) MorgenMagdeburgischaushrennem nach
.

gehörigerBescheinegungVonglaubwnrdiggnPersonen»
-

,

§. 16.

Js- Wird der zu chillendeWaldbaunihoher-alssechssollskröerderzEroeublgh
-stämmt,oder das Kiehnen-Bauholzaußer·.dem-Wad«,, ohne »Sie-eh.und..nicljt

—- in denden Winter hindurchunzugcinglichenQeggrlygefällt: somußder-Be- .

«
.

sie-M«
;

-

—-

-

—

grk
HJJJHM
si-
..-—««—-.«
TM

.-
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rechtigtedeshalbFünf ThalerGeldstrafefür jedenBaum an den Wald - Eigen-
ihkiinerbezahlen-,oder dafur verhaltnißmäßigeLeibessStrafeerdulden.

"

s. I7. . .

Wer einen Baum in der HeideohneAnweifnngnnd Anschlagfällt, wird,
wenn er auch Holz zu fordern hat, desgleichenjeder Reisende, wenn er, bey
einem ihm am Wagen bestroffenenSchaden-,,le seinemFortkommeneinen Baum

,

abl)auet, und die Tit. I- s. 37.»festgefegtenVorschriftrnzu befolgenunter-läßt-
als ein Holz-Defraudantangefehen, und folchergestalt,-«s— BenmAbhanen des

Baums aus einer Allee aber nach152«2."Z.diesesTituls bestrafrwerden-

-
— S. Is.

Wer ficheines falschenoder nachgemachienAnschlagsbaminersbedient,foll-
eben so wie derjenige,welcherden falschenAnschlagshammerwissentlichzum

widerrechtlichenGebrauch gefertigthah mit fechsmonathlicherFestungsskoder

Zuchthaus-""Sirafe,»wer aber-das Anfeblagszeichenin ein befraudirtes Stück-

Holzangeschnittenhat«-,TniitdrenmonarblicherZachihaan-Sktrsafeb·eleg«r»io"erd«en».

.« §. "1·9. ,

.

» DenjenigenSchneidemülleroder dessenWerkmeister,welcher,der Vor-
schriftim s. sb. des IstenTitulsszutoider, ein angeschlagenesoder unangefchla-
genes StückHolz-ohne gehörigesAkt-estzuln Abschneidenannimmt, trifft Zehen
Thaler Geldbußeoder dierwöchentlicheGefängniß-oder Zuchrhaus; Strafe für
öjedesStrick Holz-, don welch-erGeldbnßederDennnriani die Hälfteerhaln

s. des-;

Derjenige, ivelcheraus den ForstenHolzkauft-,folchebknaihlindnachab-

holt, sichaber nicht 1ede·sm-ahlbei) dem Forstbedientenoder Waldauffebermel-

der -,

"

sollsgepfaiidetwerdens Und das gewöhnlichePfandgelderlegen.

zir-

Wer einen Baum in denWäldernanbohrt,beschatyHeringen,Junihaaen
fdder vaufeine andre Art zu einein dermeintlirhenGebraucheoder aus Mut-hinn-
Ien "defchädigk;der soll-,wegenderdadurchjdernichtekenBaume,salssHolzdieb
bestraft, nnd im»Fal»l»ndchfjkieinbleibender Schadensgefchehenzinirverbalrnise
sinäßigarringernSirafe belegt werden-.

’

.

-

- s. ze.
«

«

.

«

«

"

Wer eine junge Eichedisij Zoll im Durchmesser·und·sdarunterain«

Stamm- Ende «stark, »Zum«PeithnstDck«««od«e-rzu einem andern Behuf,abschnei-
dfstVdcc labhatiskjTMMit Thaler WAWH RGO-TMFall des Wideer



gene-mii VerhältnißtnaßigerForese-Arbeitbestraftwerden« Die Hälfte dieser
Strafe trifft denjenigen, der einen jungen Siainm von-dergedachtenStärke,
jedochVon-einer andern Holzgattung,abstamme,oder Quirle von jungenFich- «

ten und Kiefern- oder BesenreiserVon stehendenBirkenabschneidet.
s

.

’

«
,Derjenige·,evelcherBiinmein öffentlichenund Privat-Allanund Fast-

tvaldern, so wie in öffentlichenund Privat-Gärten,widerrechtlrchbeschadigt
;oder"abl)anet, oder selbigeweidender-, soll, außerdem Schadens-Erfasse- in -

ebender Art bestraftwerden , als oben s. 2. gegen-die Frevler beyEvens-Ver-
ruchte-gen-Schonungssund andern Beschädigungenfestgesetzetist.

S. 24.

Wer ohne Vorbewußtund Erlaubnißdes Forst-Kigenihümers,soder des

bestelltenForstbedienten und Waidaussehers, in den HeidenHaselnüssepflückt,
Eicheln, Champignonsoder Morcheln,.Erdbeeren·,HeidelbeeremfPreißelbee-

. ren, Himbeerenoder·Schwätntne-«auchAmeiseneyeraussuchtund samtnlet, soll,
außer der Erstarrung des orrirbten Schadens- mit Sechszebenguten Groschen
oder 60 Groschenpreuß.bestraft wer-dem

-

sz .

, r

«

(

)

.

·

25·

Wer beprn erlaubtenGrasmachenin den Holz-Redierensichder Sensen
oder Blattstchelnbedient, oder verborbwidrig Nadein barkr, - oder solches,nach
vorheriger Eriaubniß,.dennochmit eisernenHarken oder RiechenVerrichtet, soll
mit FünfThaler Geldbußeoder VerhältnißmåßigerLeibeestrafebelegt werden.

« 260

«

Wer ans den Heidenstehendesoder zufälligliegendes unbearbeitetes Holz,
desgleichendaraus oder Von den AblagengeschlagenesKlaffter- oder gearbeitetes
Nitizhoiz, entweder selbststiehlt, oder durchseinGesindeoder andre Leute wis-
sentiichfür sichstehlen läßt, soll, außerdem sichschonVon selbstderstebenden
Ersatzedes Holz-Stamm-und Pflanz-Geldes, .

-

a) wenn es das erstemahl,ist, mit oierfacherErlegung des Werthsfür das

entwendete Holznachder Forsttaxebestraft, im Fall er aber die Geldstrafe-

nichtvölligbezahlenkann, selbigeabgearbeiter,oder der GeldbußeGesang;
nißstrafe,nachdem gesetzlichenVerhältnisse,substituirtwerden;

.

b) ist der Holzdiebschoneinmahl bestraft worden, und er Versibtszzumzwei-
»

tenmahie einen Holzdiebstableso wird die dorhersub n. bestimmteStrafe
verdoppelt ;’ -

—

-

N
.

»
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.

c) begrhr derselbe den«Holzdiebstahl,«nachdemer schonzweymahldesirafe
worden; znm drittenmahler so wir-d die sub b.) erwähnteStrafe durch
zweymadligekörperlicheZüchtignngT,«-oderfalls diese,nach den körperlichen
oder Gefandheirs-Umstäsndendes Thäters,nicht anwendbar seyn sollte-,-
dnrcheinsamesGefängnsßbis auf die halbeDauer der Strafe gescheit-sc

ci) begehrtein solcheraber, der schondreymahlgesiraftworden, den Holzdiebk
stahl zum Versenkunha so wird der Verbrechee-,nachüberstandenerStra-

"

fe, welcheer als ein Dieb, der zum drittenmahleHolz-gestohlen hat, nach
lieu c. derrvürkrhaben würde,auf so.lange in eine Besserungs-Anstgltein-

.gesperret, istzdie Vorgesetztendieser Anstalt sichüberzeugthaben, daßder-.

Verbrecher drei-ehdie erlittene Strafe würklichgebessert-worden Nur«
wenn dieser Fall einseika Pan-n auf deshalb erstatteten Bericht der Vorge-

»

setztender Anfiale das Gericht ,, welche-sdas Straf-Urte! abge-
fgksåsIsts Genesis-imnachgesew Uebrigens soll auf die Vor Einmen-
tion gesemnesrrigenForst- nnd Jagd-Ordnung erfolgte Bestrafungen,
den der rielkskerlicizenBeurtljeålung derjenigen Fälle,yfdiesich nachPublica-
tion derselben ereignen, keine Riicksichtgenommen werden«

"

He; An degeeniekeigcn,welcheSaamensxäumeans Schonungenstehlen-Isollen
die odbestizrnnreVeraer nmdie Hals-regescharftkwerdein

« "

Zugleichwird feste-esetzt,das; in der Regel jeder Holz-HiebVon der oöstehend
.

festgesessenGeldstra e den Viert-en Theil, als DenunriantemQuote, . daar erle-.

Sen niusz, und nur die übrigendrey Vierzeh beydeffenUndermdgen, in Forst-
Ardeiken Wer-GefängnisVerwandelt werden können; in Ansehung Ver Forst-
Ardeiten wird das Pfiixgen eineskMorgens zu 16 gar. und das Eggenziveier·
Morgen zu 8 agr. beides also EinemThaler gleich gerechnet, und dabey der

oben Tit. II· H.42.-festgeseizteMaaßkjabangenommen; in Absichtdes Gefäng-
nisse-seidesrsiijdsachtTages-einer-Gelddnßevon Fünf Thaler gleichzurechnem

Derjenige Forli-BedienteoderWaldaufseher,nnd Jäger, welcheröeym
Versen-irrenHolz- link-gleichenWildTDiedstahh die im Tit-. I, s. 38. need-gelassene-
Visitation eindiieigDornen-umt,follmitFimf Thal-erGelddußeoder Verhältniße
ineigigerLeibesjirafe deiegt,«gleichmässigaber auchdiejenigeMagisiratsdersom
der Schiilze,"GeschivekrneoderEinsaßes,welcher-.auf die Requisition, eine sol-

«

cheVisitcnionVoezeinednieii,oder iiiihrenGeöäudensimdGeh-öftersvor-nehmen«
zu lassen, sichweigertxzbelirafeweedene ; . .

. ,
» H .

s«

i Eil s.

o) Arie-eBad-«Nietz-imsoBreiiiijppkz,ingleiihsensBoekennd Witwen-wer-
’"

«

sches in eine Stadt oder ein Dorf zum Verkauf gebrachtwird, nndnicht
«

mit-dem Tit-; I."§. 39. dorgeschriedenenAt;est"e,be"»gleieetist, soll-angehalten,
eoizfiscirtnnd zum Viertheil des Wald-Eigenthiimers eder Beweise-erheis-
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-

s gemeinenDiebstahlsbelegt," »-

seinesRechtsfürsein-eBesitzzeitdestrastwerdens.

i

ten, wenn solcherBekannt ist, sonsteVer Zum Bestendes Fisei ·meisibie-
jhend verkauft, jedochdem Denuncianten davon die Hälfte szur Beloh-
nung sgereichjt,der Einhringjerabenüberdgemnoch;" dem-Besinde-nnach,
als ,.einjHolz-«oderWild -1Dieb zur Untersuchung-.sgezogen werden«Diese-.
nigen Thorbedientenk«welcheHolz-,Bocke nnd Wildpret,,ohne derglei- ,

chenAtteste,. in die-Thore einlassenundnichtnnhalten , werden mit 14tå-J
gi.gen.cbis4wöehentliehenx5efångnißbestraft,und-wenn sie»eines bösen »
Vorsatzes oderderLDurchstechereydabeyitbersühretwerden, ihres-Dien;

-

sites einsetzen » ;
.

"-
«

. .

.

, s«
«

-

. ,D"ie Bewohner unaccisebarerStädteund des platten Landes aber , edel-«

Cche Holz , Vor-Eiseoder-Wildpret,·das mit den erFrderlichenAttestennichkt»
Versehenist,»l?ausen,werden mit-ZehenThaler ekdbußebestraft.,»

-

b) Sollte indessenjeneanddergleichenAtteste fälschlichausstellem um dadurch
sichselbst, odereenen dritten, der gegen die Gesetzegehandelt«hat,der

«Strafe-zu entziehen,so soll derselbe deshalb zur besondern Untersuchung
« gezogen-,nndsmsehenThalerStrafe genommen werden.

-

l

DE
l i

«

Wer unbesugter—We.iseWege undFnßsieigedurch Schonungen macht;
v

WD JIIEOTDFMSchadens-Ersatzmit Drey Thaler Gelo- oder verhält-unmäßi-
see Gesangmßstrasehelegt,» v

»

sz ; »

»

,

,

o
,

f: ,

« Zofsoos

«
Wer in Schonungenoderwidereechtlichauf Waldwiesen»,Gras schneidet-,

wer in den inWaldnngzenbelegenen Seen oder durchselbige fließendenGewiss-
sern nndefngterwetsereichernnd krebset,—wird met-der gewöhnlichenStrafe des .

i

Wer Rass-und Lese-auchLag-er-»Holz"ausden Waldungenzuxholenöez
-

rechtigt ist, oder sichdaraus eingemiethet hat, aus Gewinnsuchtaber mehr·
Holz einsammlet, als seine persönlichenund Wirths«cl)afte3-Bedürfnisseerfor-

’

vern, »undeinen solchenUeberslnßVerriuszert,desgleichenderjenige, welcher-,
vohne ans ein«bestimmtesQezantnmgesetztzu«seyn-das ihm ans-dem«belasteten

Waldes zu«seiiierii.BedarsverabfolgteBrennho-lz,ganz- oder »nur-ZumTheil ver- -

kauft; der soll-das erstemahlnuizidendoppelteanetrag des zuviel eingesannnle-
«ten«"1ind«Oerkansten Holzes, im Wiederholungs"-Falle«aber- tnit.dem Verluste

,

M«
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§. 32.

Wer nur zu Rass- Lese-und Lager-Holzberechtigtoder eingemiethetist,
und dennochmit Aextem Beilen, Sagen oder andern fchneidendenInstrumen-
ten in die Waldung kommt, isollgepfåndetwerden , und das Pfandgeld bezah-
len. Eben diese Strafe trisst dieHirten und Schäfer, welchedergleichenIn-
stramente mit in den Wald nehmen«Derjenige Einmiether, welcher sichan

Lagerholz vergreift, imgleichsenderjenige, der zum Lager- Rass- und Ase-Holz
berechtigt, ohne Erlaubnißoder BerechtigungStubben -ral)det, oder Kiehn
holet, wird gleichfallsgepfåndet,und ist , außerdem Pfandgelde,·denHolz-
werth noch besondersals Strafe zu erlegen, derbundem Im Wiederhoiungs-
falle trifft ihn die Strafe eines Holzdiebes

.

s« ZZL

Derjenige Heide-Einmiether, oder ziim Lager-«Rass- und Ase-Holz
Berechtigte, welcher, tohne besondere Erlaubniß des "Wald-Eigenthümers,
außerden bestimmten Tagen zum Holzholen in die Forst kommt, wird ge-

pfandet nnd muß den Holzwerthnochbesonders als Strafe erlegen.

i

i. 34.
«

Das Pfandgeld bey Holz-Contrao·entionen,welchesin der- Regen dein

die Pfandnng verrichtendenForsibedientenoder Wald-Aufseher gebühret,
beträgt für jede Pfandung am Tage Acht gute Groschen, wenn die Pfan-
dung aber des Nachts oder an Sonn- nnd Festtagen geschehenist, den

-

doppeltenSas. »
«

»s—gi-
Diejenigen forstdienstpsiichtigenStädte-Bewohnerund Einsaßen,wel-

che nicht bis zum ersten Marz Jedes Jahres das bestimmteMaaßVon Kiehm .

-

apfeln eingesammlet und abgeliefert haben, sind für jeden fehlendenScheffel
»

in eine Strafe von 60 gr. preuß.oder Sechszehenguten»’Groschenverfallen.

is 36.

.Die zu. Rest-Diensten VerpfitchtetenStädte-Bewohnerund Einfaßen,
welchesichVor dem ersten November-,und Ugchdem erstenMärzjedes Jah-
res beym Psiückenihrer abzulieferndenKiehnäpfelbetreffenlassen, oder des-
sen überführtwerden ,.. sollendas gewöhnlicheoben d. 34. beffimmtePfand-
geld erlegen, und neben der Confiscation der Kiehnäpfelmit eintågiger

iForstarbeitoder dier und zwanzigstündigenGefängnißbestraft werden.



«S.:«3«7.
« f-

-

» Flze bei-svebneDicke-cisedee linker dee Aufsichtedn nochriechezwdlf
Jahr alten. Kilsideen oder Zu Nechizeitemin einen Wald eingeleitet-eileVieh,

s

Jlfmgleichenweltli- HeskechilgisepsiGewejsndenjver Gifthssbesistzerkeinen gemein-

schaftlichenHirten »HierW«aldl)iäjthmig«sl)aljie«ns,mid- ihe Vieh sit-ieinzelnenklei-

nen Hauer seinerseits-enlass-est. soll zan»Pfandge-ld.Is--gr. preuß»oder Vier
zgiiteGroschenEilejedes StückgroßVieh , und Tigr. Picllß.»für’j«e·desStåck
klein Vieh bezahlet werden-; skwelchesin «"de1i«1KöniglichemK-ämme«re«fy-Bür-

ger- Und DREI-»HeierDein Devuiiciisiiteii·;zii7fällti.,,

.

.

x

Es.
,

ff l, «

v

»

. Für das iti den gehörigsbezeichneten·Scho·mmgen"betrdssetleVieh wird,
im Fall der»WafldijEigetithümernicht den Si,chade-y-«Eesalzzbefand-ersVer-

«lang"ts,speisthöheresPfkmdgelderleglk Und szäk füe jedes Pferd oder Stück

Wink-ViehgroßVdesrzkleilt
- Eil-keckZTHCTIDD,»file-Jedes»Schaaf·Hob-exLSchwejskj

Mr- Achk»guteGewissheitever soge. Preuß» wovon diezjeieesHälsie--dem

LDeeeneiaiixen,Leie-wide-le Hälfteeeee »dem
"

Walde-EigenthümerMehr-eis- .

-

I - .-.«

Ist derievsigexder fein Vieh zur Weide in. den Wald treibenläßt,zkkk

Hüthimggar nichtsbekejcyiigkxso wiedde Pfaiidgeld fåf eixiPferd oder eilt

, Stück Rindviek)-,svhxreUnterschieddes Alters; san Acht gute Groschefisvdek
30 gr. Tpreu. -,«web»fürein HSchaafzdderSchwein mis«Drey gute Groschenedel-«-

12 gr, peeuåfestgeselzk2IEbetidiexfesPfandgelemuß-erliegewerden-, wenn so-

wohl Vieh lobe-cUnherechligttenGrundstücke-i-,- salsauchwelclzeszum·Handelser-

kauft ist,·Von HüthuvgssVeeecljstigrenindem Walde sgehutheiwird» Von
«

diesemPfendgeldegebildet-«dem Weise-Eigenthümersdieeige, undeesmDen-»klei-

eianktendieeeidresHälfte.
— «

. z »

-

«

»

y

,

.

,
«

«

is. -4e.
,

Wer Wilderer euf einem -e«kid·eek:zf9eevieee-,»alsdemjenigemsin welchemsee

zur Jagd berechtigtist- unbesetzt-erweisetödtet-,oder sen-ehnue jagt-, Verliehrek
das gebrauchteGelde-hefmild den gebiålichieliHkuiidp·"u"nd·begehen wellil er sei-

snes Geld-jens, .
Vorweis sodeeGeyiisseshalber-, das Wilderer schießtIdee

: fängt, einenWildkkDiebsisahlzdefiie derselbenich-callein DieBezahlung des

taxnaißjgjenBetrages destildess lind des Schießgeldesim den Jagdheeechiigk
- sen-, in EvessevMedieedie Defect-gewisseyeschehseeiist, kleistecimuß,tseiedeeiisauch

i
«

:

,

» Dieserafe eile Witz-Hieb.—«1v«eeivüeksetsljeis
(



-

8
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s. eilt.v

A. «Wilddieberehen-die ohne"·Schießgewehre,Netzeoder Schlingen verübt
sind, werden als gemeiner, wenn sie aber mitdergleichen Werkzeugen
verübtwerden, als ein schwegeyund an Personen, welcheein Gewerbe

- daraus machen,als ein gewaltsam-erDiebstahlbestraft. -

«

- B- Wird der?Wilddiebstahl, nachdemder Thäterschon-einmahlbestraft wor-

den, zum zweiten, dritten und Viertenmahlebegangemso trifft desn Thä-
ter die in den Gefetzenauf wiederholte Diebstahlegeordnete hartereStra-
fe; jedochfoll auf die .Vor Ernanation der gegenwärtigenForst- und Jagd-
Ordnung erfolgte Bestrafungen,ber) der richterlichenBeurtheilung derje- .

nigen Fälle, welchesichnachderselbenPublicaiion ereignen, nichtRück-
"

fichtgenommen werden.
-

«

-

s. 42.

» Begeht dagegen ein Iagdberechtigterdie Contraoentzionaus Jagdliebha-
berei) nnd Hitze bei) der Verfolgung des Wildes auf einem fremden Revier-,«

ohne szur Iagdfolge berechtigtzu seyn; oder beobachtetder zur Jagdfolge Be-
rechtigte die im ITitul III. §. I2. enthaltenen Vorschriften-nicht:so ist derselbe
mit dem FweifachentaxmäßigenWerthe des Wildprets als Strafe zu belegen;
dabey muß jedochder unbefugteJäger durchAblieferungdes getödtetenWild-«

·

preis gleichnach der That an den Jagdberechtigten,sichgegen den Verdacht, ,

einen Wilddiebstahlbegehenzu wollen, sicherstellen.
»

«

.

— »
s

F—43s
»

»

«

Werveinen Wilddieb ertappt,»zur gefänglichenHaft abliefertund ihnder
That überweisensoll, in Betreff der KöniglichenJagden, eine BelohnungVon
Dreißig Thaler erhalten, und dem Denuncianten, allenfalls mit Verschwi-
gnng seinesRahmens,solcheans derProoinzialiForst-Casseausgezahletwerden«

»so

a 44.

sWertragendeThiereoder Thiere mit Kälber-nauf fremdenJagd-Revieren
fchießtoderfängt, wird-doppeltso2-hart·bestraft,als in dens- vorhergehenden
W. siozus413 festgesetzmst-.-

.

.

s

- —

.

·

«

»

»F
f- -F.

«« . «

..

-

Werin der SchonzeigWildprettödtet odereinfängt,die im Anfang-des
5.-g.Tit.Ul. bemerktenFalle ausgenommen verfälltin einesisralischeStrafe,
un zweier sp-

-

«

-

-



4füvseinsStMHochwilds·j;»
»

. HorizzDrUSSSThey
fksrais-m Nehhock,wi1des-SchxveinsundFrosch-rings: »vonFunfzkhengThI.-.
für stiftenHause-s-vderSstäck"F2d?rwikldp;xxkjtzz

-

Ivanünf Thal.—
stddbdn dserDeßåntiåvkdie Hälfteerhält Jst M;bekrsavänientnichtIIIng s

-"

keåxjttgtskerxso histdescsielhkdie Strafe der JstDefraudativk nochaußerdem
berwlåsw

'

.

«

,

- Ä
)

- Niswathsdurksvgsschdssenvdefrgefanxzjewwdeak
DE)RxhråckwxysTheyVierzinghng .

-.
.

.

l
»

»B)Metze-merknnd Bisckhennewbey ZehenThaler »

«

·

.

"

sc) t"ra«g,-e·«nd«evHirsche»oder Hirsch-eEmit Käwem bky ZwanzigIII-Mr
fiscazlischeeSisrafe sur jedes SELM 1 »

-

du

«

A. ,«..' IV ,

.

» »

Wer vaufseigen-einsJagwReViepInnge sodxkEyki von dem zu schone-Mk
Wikde währendder Sätz- und Brüste-Zeitsausjjimmt7,wird ebm so-,»alsderjeni-""
ge , welcherAusgewiæchsensesWildpret von derselbenArt zur Schdnzesitkinfångt
oder tödtet, Imsdfür jedes ausgknommene Esymit .st«ölfgxuequsche-noder
4Z.gr. pirsaßsGelddvßekBestraft» »

.

,

;

« «
"

Bd
«

.

»

Wer Kibiizeizersent-wedernachdem krskenMay; Idee-ohneErlaubniß-des-

.

Fdrstbedjemeaoder Jagdberespchtigtewdes-D»isiricsxs,exisnjmmy soll mit Bwey
Thaer GUde wider Mist IsoierkägigerGefangnigstst belegtMrdem -

Wer-sun«berechtksgtDdhsnsen»»st«escktsoder Einm«Vogelheerbzerrichtet,sfowie
derjenige, welcher, Iwekm k«e«rgieichznsrJagd derechkjigtjZumEinfangen DesFe-
derwsildprekspnasse-schen-Doh«nen7-"sichder ,Garn"säckej«SchlesifeizUnd Schim-
gen bediew sollmjjtZweyThalerGejdbnßeMwäseriägigemGefqmznißBestraft
wekdem

,

"

,

-

- ;
«

--
-

«

»

«

.

«
"

IT Fed.
"

.

Wer svvsmYekstsmMärzBis erzien»Seid-tempkamit Jagd-:Oder Windeden jagt, oder-under Jagd will-en überbessereFelde-Hergeht, reitet Federkahsrtz
oder-in dieseQstiMnxKlapper-u«njd»Wild-JägersEhngsoll-,AußerW

. chÆ-sahe,,Ewig That-ersistsausfchwejdxkrafeweg-en-wegensdeirWort-T-



«

-

widrig ausgeübienJagd durchTödten oder Einfangendes Will-preisadeeF
nach den obigenBestimmungenbestraftwerden«

So 519
e

-"
s.

.

-

Wer in den Kiehnheidenoder in deren Nahe, währenddes erstenMärzbis

zum ersten November, Raubthiere oder Wildpret mit Proper Von Werk, Hee-
de oder Papier, dem Verbothe Tit.1..s- 18. entgegenfchießt,und dessenüber-
führt werden wird, sollmit ZehenThaler Gelddußeoder mit Verhältnißmåßiger
Leidesstrafe belegt, auchwenn f»durchden Propfenwürklichein Heidefenerent-

steht, als ein fahrlässig-erBrandstifter,nach den bestehendenVorschriften,de-
straft werden.

«

"«

.

· sz .
»

.

»

" He sa-

»

Wer mit Schloß-gewehrtanf eines andern Jagd-District, außerdem öffent-
lichenWege, betroffenwird, soll destewehrs derlustigseyn, und wer damit-
anßer im höchstenNothfalle zu feinerPertheidigunO einen Schußgethan hat,
ist, wenn auchkein Wild angeschossenodergetödtetworden-«insehen Thaler-T
Geldbußeoder dierzehenteigigeGefängnißstrafederfallena · z »

.

«

,

s. 532
·

-

Derjenige,welch-erSelbstgefchoßgelegthar,«fosll,,wenn auch kein-Scha-
den dadurchgeschehen-ist,eineGeldhußedonVierzigThaler bezahlen,oder-mit d

sechowdchenllicherGefängnißsirafedelegrnreedem
« sz

? so (

Der EigenthümerdesjenigenHundes-,welcher, der im Tit. Ins-Ja
enthaltenen Vorschrift zuwider, betroffenund todt geschossen"lvii«d,«solldafür — -

Einen ThalerSchießgeldzu erlegengehalten seyn. ,

-

«

54 55.1 .

,

.

Diejenige,welcher""Wildangefehossenhat«zur Iagdfolgeais-erunbese-
rechtigtist- jedochunterläßt,dem Jagdberechtigtenides angrenzendenRevier-By

.

wohin das Wildan der Flucht sichgewendet hat, oder dessenWaldanffeher —«

donedem Anjchussebinnen dier und zwanzigStunden Nachrichtzn geben-,soll
dafnr rnitEinembis FünfThaler Gelddnßedestrafrwerdensss

- -

.

«

«.

-

» . rs
»

Wer obigeIagoinonnaeennonegSnafenverlor-riethan«rmd reicheni
-

«

« ddlltgbezahlen-kaiserlfollzedneJanderensStaltYnntderhältnißlnäßigerToffelni-« .

-



.

— 45 "«-·-

« thenStraf-Arbeit, Gefängnißoder sonstigenEben-kriechenZüchtignngbestraft
"

s

werden-snnd eine Geldlznßevon FünfThaler wirdelnereirhttägigenGefängniß-
—strasegleichgerichtet;jedoch«sollder zu ersetzendeWerth des Weide-s nnd-die

DennnciantenkQudtenichtin andre Arbeiten oder körperlicheStraer verwan-
dele, sondern ledesmnhlwerdens Schweigenin Geldebrygetrlebenwerden.

. S( Isr-

.

-

·

"WerRnnsrhieeeanseinem fremdenJagd-Revieraußerhalbdemöffentli-
chenFege»tönet- gehrdes haben-gebrauchtenSchießgewehrs-nndHunyei .

S-.Is-
·

Die den-Jagd-EontrndenientennbgenenemenenGewehr-eund sonstige
Jngd-gzeräthschnftens,sind als Pfandstückedem eigenthümlichenoder sonstigen
rechtninßlgenBesitzerder Jagd zastcknvigs « —-

,

e

»

, Z. Ze. -

. Drei-einge,welcher-,nnßerder Welsejagbi einen WesensWolf eben
Euchstödtet,

-

soll dafüran Belohnung erhaltene
"

s) füreinengerödeeeenalten Wolf-odereinennsgewnchseneWölsinSechsThi-

b) für eine-njungen, nochnicht auf den Raub einsgehenvem ever auchsüe
einen Nest-Wolf Drey Theilen

—

.

o) für jeden umweht-new»ber)einererlegtentragenden Wölfingefundenen-
imd zum Werer reif gewesenenWölfe Sechszehsengute Grdschem oder

ci) füreinen alten Bären,oder-eine Meist-,Lnchsvveanchsin,SechsThale-n
-

e) für einen jungen Bären oder LilchsspDrei)Thalern ,

DiesePrämienwerden ans den beendenKam-merkt ndeninisteirztensöffentli-
chenCnssenbezahlen Die Bälgeder auf solcheArt getödtetenWölfe oder ans-

drer Raubthiere behältder Tödtet-. —

J-. See-.
·

Wer Leute den WolfsjngdenherzugesenHerbiindenist, nnd sdlchenichk
gesteuer, sollZe en Thaler Geldbuläeerlegen-, nnv wer, des Anfgebvths ohnge-
nchtet bey·derWolfsjngd nicht ers einer-, oder sichfandenungehorsam vper
widerspänstlgbezeigt, sollrnit given haler Geldan everxAchrnndvlerzigsiund

«

digemGefängnißbepWasserund Brodbestraftwerde-m



M-----
W-—-.,-kc—.-s————.

H
-

-

H- Ero«

Wer eher entfernt-;bevor die WolfsjagdVdlligbeendigtund derselbe
pon dem dirigirenden ForstbedientenVerlesen-ist,sollmit einer Geldstrafe Von

Zwölfguten Groschenoder 45 gr. preuß,zurOrts-Armen-Cafse belegt werden«-

§. 62.

Fürdiebeyden Wolfsjagdengetödteteanlfewerden die doppelten Sätze
der vorhin h. s9. bestimmtenPrämienaus den bon den Kammer-n adminifrriw
ten öffentlichenCassenbezahlt, wovon die eine Hälfte derjenigeForstbediente,
welcherdie Jagd dirigirt hat, die andre Hälfteaber die dabey gebrauchtenUn- ,

tebrforiäer
und Wald-Aufseher erhalten. Die Wolfsbälgewerden dem Todter-

u erla en. s
-

s. 63z

Die Scharfrichterund Abdecker,welchenichtnachder im Tit. III. s. 23.

gegebenen Vorschrift die Lnderstellen nnd Wolfsgårten mit Luder Verschen,
sollenjedesmahlin FünfThaler Strafe verfallenseyn. -

s. 64..
.

Von allen dorbestimmtenGeldbußensoll der Dennnriant, wo nichtein
höhererAntheil festgesetztworden, den vierten Theil erhalten. .

§. 65..

. Pfandkehrungennnd thätliche«Widersetzlichkeitenbei) Forst- und Jagd-
Eontraventionem wörtliche·oder thätlicheBeleidigungen geqen Königliche,
Städtifcheoder andre Forstbedienten, und die zur Mitaufsichtüber das Revier
vereideten Burschenoder Feldiciger,bey ihren Amtsoerrichtungemsollen, nach
Beschaffenheit-desVerbrechens,mit korperlicherZüchtigung,oder Gefängniß-
Zuchthaus- oder FestungssstrafeVon bierzehenTagen bis zu einemJahre belegt
Werdclb -

se.

.

,

JstdiethätlicheBehandlung-derForstbedientennnd -Wald-Anfseheraber
sogarm der Absichterfolgt , um sichden Besitzdes gestohlnenHolzesoder Wil-
des oderanderer WaldprodusctesmitGewalt zuzueignen,oder zu behalte-n; so
wird-eine gewaltsame Handlung dieser Art als seinRaub, nachder Strenge
der Criminal - Gesetze, beahnd»et.

—



—·-. ’4?««-
"

§. Sy-

Hadenmehrerean Aysführungeine-sHinz-.dder Wild-Diebstahlsgemein-
schafttichTheil genommen: so wird jederTheilnehmernaTchVorschriftdersge-
meinen Rechte bestraft-; habensichaber mehrerezusammen gerottet,«um wie
Gewalt Holz oder Wildpret zu«stehlen, dder nndern Schadenin den Waldean

, gen "anzurichten,und die Fdrstbedientenund Wald-Aufseherzu überwättigenr
so sollendieseVerbrechen nachallerStrenge der Criminal-Gesetze,als Frev-
ler, die.sichzu einem gemeinschnftlichenRaube Verhandenhabenj denhndet
«1derd»en.ii I --

-

·«

»
-

.

"

,

»

»
, , 68.

«

!
:

." -·

(

", sWenndurchdas zuerwartendeneue’sCrijr1inaHH5e-Tetz-BnchdieVorschrif-
ten des vorstehendenTituls hie und derabgeandert werdensollte-te so werden
dieseAbänderungendereFideik-Ordnungaks declaratorrseheBestimmungenbep-
spgefügtwerden.

-

«



·-—148-"«.·"

«.Tj.t.»V.-· Von dem GerichtsstandederForst«-»Polieey-Verge-.
«

hangennnd der- ForstsHoizungsi Hüthungs-nnd Jagd-
-Contraventionen.

«

§. I.
sp «

Die Festsetzung-;Einziehungeund Vollstreckung der Strafen für die

Vergehnngen in nachbenanntenFallen gehören
« »

a) Vor die Polieey-Gerichtsbarkeitdes Orts, wo das Vergehen begangenist,
Tit; W. H.zs4.8." 16. Ip. 24. 2.5.»48.l49. 57. nnd 28. a, in Absicht

"

dessehnldigenOffieiantenaber vor die Behörde, welcherderselbe
«

seinesDienstes wegen untergeordnetist, » szJ —

«

·

b) Vordre PolieeoHGerichksbarkeitdes Orks, wosdersSthiildigewohnt,
Tit. IV. si. 14. Co. und 6I. .

’

:
«

.

- «

c)-Vor die "Criminal-Gerichte, ,

.

«

»

Tit.«-Iv. s. 93 Io. 11. 13. 18. 28.b. 41. B. 66. »67.

«

«d) lediglich vor die Cameral-.Justifz-g-BehördeTder im §. 7·.be-

stimmte Fall, ohne Unterschied,als eine allgemeineLandes-Polieey-Sache.
e) lediglichfvor die Landes-Instiiz-Co«llegien,die geordneten siscalischen

Strafen, im Tie. I. s. s. u. 9; im Tit.»1v. s. 45. 462 47. nnd so.

—

s. 2.

AlleübrigeFalk-als-
«

Tit. Ul. §-.»4.Tit.1V. §. I. 2. 3.- S. 6. 17. 2o. 21. 22. 23. 26.27.

-

29. 3·0. 31. 32« 33. 35. 36—-37. 38s v39-40. 41.ei. 42. 44. 51.—
«

52. 53. 54. 55. 63. und 6-.

gehörenzwar, und besonders in Absichtder Privat-Forstw, Vor die
gewöhnlichenEinst-Gerichte des Orts, wo die Vergehungen begangen,
oder die Pföndungengeschehensind; sind letztere jedoch in Königlichen
Forsten, oder in deneunter der Euratelder Nimmt-Behörden stehen-
den Waldungen derubt wördem so gehörtdie- Untersuchmgund das·

— Erkenntnißzum Cameral-Jnstirz-Ressort und die zweite Ynsianz wird

bey der EaineralLIustitz-Behörde,falls aber dieselbe nach der- Verfas-
sung und bey wichtigenijecten bereits in erster Instanz erkannt hat,
diezweite so wie die dritte Instanz bey den höherninsEameral-Justixz-

-

Sachen erkennenden Behörden; außerdem aber- dergleichendie-Privat-
Forsten betreffende’"Processein dertzweiten nnd dritten Instanz benden

« Ober-Gerichten, abgeurtelt. «

,

’

—

WZHYBefugnisseder Prioatornmmit dem KöniglichenFiscusoder
,-



—«49. -4-,·.« ««,

denjenigen Corporationen, welcheunter die Curatel der·General-Behörden
in Ansehung ihrer Forsten stehen, insAbsichtder Grenzen, der Holzungs-
Hierhinng und Jagd-Gerechtigkeiten,- dabey mit inStreit kommen, des-
gleichen die«Tit. I. 5.—11«.gedachte«.Entschiidigungder Besitzerfür die aus-

zutauschendenim Walde belegenenGrundstücke,Aecker und Wiesen Ver-

handelt wird-: so stehtdie Cognition den ordentlichenGerichtenzu.

H.»4.
Wenn »inReihe und-Glied stehendebeurlaubteSoldaten geringe Forst-

Verbrechen-,worauf nur eine Geldbußebis zu Zwey Thaler oder Arbeit in
der. Fokst gesetzt ist, begehen: so soll diese Geldbußeoder Straf-Arbeit
zwar von den Moll-Gerichten gegen den Soldaten erkannt werden ; der-
weigert derselbe aber«die Bezahlung der Strafe oder die Arbeit in der Forst:
so muß in solchemFall , auf gescheheneRequisition der Gerichtsobrigkeit
unter Mittheilung des.Erkenntnisses, die nächsteGarnison den Straffälli-
gen abholen, und ihn nach Soldaten-Gebrauchbestrafen lassen. -,Bey erheb-
licheren Forst- und Jagd-Verbrechen der Militair--Personen soll die nächsteI-

Garnison, auf dorqeingigeRequisition der Gerichts-Obrigkeit, den Straf-
fälligen abholem ihn zu dem Regimente, worunter er gehöret,abliefern
lassen-«daselbst ihm Vor den Negirnents-Gerichtender Proceßgemacht,und
der Beschuldigtenach Beschaffenheitder Umständemit niilitairischenStra-
fen des "Gassenlaufens,oder Festungs-Aebeit nach Vorschrift der Krieges-«
Artikel belegt, auch dem Bestraften bey der Wichtigkeit oder öftern Wie-
derholung seinerBergehungen, kein Urlaub weiter ertheilet werden.

«

-§. Z.
»

Jn allen Forst- Holzungss Hüthungs-und Jagd-Contraoentionen,
wenn die· Bestrafung dafür nicht sauf Festungs"- oder Geld-Strafe über
anfzig Thaler geht, soll blos·summarischVersahrenwerdenz

-5. S-

Bey allen Forst- und Jagd-Verbrechen oder Pergehungenmachtdie

pflichtmäßigeAnzeige nur eines dereideten Forstbedientem WaldausseherH
oder auf das Revier derpslichtetenJägerburschenin so weit einen hinrei-
chendenBeweis«gegen den Angeschuldigten, als die aufdas Vergehen ge-
ordnete Strafe nicht Fünf Thaler übersteigt;ber) erheblicheanVerbrechen
oder Vergehungen ist hingegen die Zulänglichkeitoder Unzulanglichkeitdes

Beweises gegen den Angeschuldigten,,nach den sonstigengesetzlichenGrund-
sätzenund Vorschriftenin der AllgemeinenGerichts-Ordnungzu beurtheilens

.
»

.

S» Z

Den Gerichts-Obrigkeilenwird aufgegeben,benHolz-Defraudationen



nnd andern geringen Contradentionen die Untersuchungenäußerstzu be-

schleunigen,und spätestensinnerhalb Vier Wochen nach der erfolgten An-

zeige, die Erkenntnisse zu·publiriren,.damit die promke Bestrafung desto
schärfer-rEindruck machen, und einen jedendom Begehrenund Wiederholen

«

der Contraventionen abschreckenmöge. ,

«

DieseUnsere Forst- und Jagd-Ordnung soll zum Druck befördert,-und
als ein Landes-Policey- und ProvinziahGeseiz für Unsere Provinz West-
preußen und den Reiz-District, von den Landes-Colleqien Unsrer gedach-
ten Prooinzen publicirt werden. Wirbefehlen zugleich Unserm Militair,
Unserm General-Ober-Finanz-Krieges-und Domainen-Directorio, Unserm
JustitzåDepartemenhden Regierung-enund Justitz-Collegien,·der Krieges-
und Domainens-Kaminer und Kammer-Deputation, den Obersorstmeisteen-,
den sisealischenBedienten, den Landgerichten und andern Untergerichten,
sämtlichenBeamten, MagisirritemWald-Eigentl)krmern,Holz- Hurhungss

«

und Iagd-Berechtigten auch übrigenForstbedienten und Wald-Aussehern,
so wie allen Unsern getreuen Unterthanen, hiedurchallergnådigst,sichnach
der VorstehendenForst-«und Jagd-Ordnung genau zu achten, und den ih-
nen vdarinn auferlegten Pflichten überall nachzukommen

-

s

Urkundlich»unter Unserer HöchsteigenhåndigenUnterschrift und Vorge-
druckten KönigiichenJnsiegeL So gegeben und geschehenzu Berlin den

Ren-October1805.
,

— «

«

FriedrichWilhelm.

Goldbech sehn-irrer-
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«

·

Anhang-, ; g

NFund-Titei-I. s. und-so --

,

fnr
·

- -

Westprenßennnd denWegs-District-
,

F

«Daauch Seine KöniglicheMnjestsåtVon Preußenec- Unser allergnädig-
seer Herr, mittelst höchsterCabinetssOrdre oom Zten October d. J., zu .

bestimmen gernher haben,Adafe, um allen Holk-DeoastarionenVorzisibeugen,
die Prodinziai-Poiieeys-Behörde von allen bedenke-eben Nahdxmgen -der

Waldflåchenim voraus Wissenschafterhalten soll: so wird hiermit ännoch
folgendes verordnen

-

-

Ic) Wenn von der ganzen Waldsiächeeines Guths oder Grundstücks
mehr, ais der Vierte Theil derselben, gerahdetz nnd nicht wieder-

sum zum Holzanbau bei-ruht werden soll: so mnsz deshaib isn jedem-
Fall, es mögenun in der Gegend Mangel oder Uebersinßan

de von dem Wald-Eigenthümernachgesnchtwerden.

2) Bey der Bestimmungdes Umfanges der Waldfiächewird die Ans-
. dehmmg derselben zur Zeit der Publication sder gegenwärtigen

Forst- nnd Jagd-Ordnung zum Grunde geheng
·

Wenn daher die

Wandungen nicht auf eimnahl, »sondernsuccessioein mehreren
Jahren, von mehrern Besitzern vorgenommen werden-. so tritt die

Norhwendigkeir, den vor-erwähntenConsens nachzusuchen, damt

kein7sobald die weitere Rahdung mehr, ais den vierten Theil der

Totalikåt der Waldfiäche,wie sie sichgegenwärtigbefindet,über-
schreiten ,

.

»

·

Z) Wald -«Eigenthümer, welcheohne Confens der ProvinziaI-Poiireys-
Behördemehr als den vier-ten Theil des Waldes rahden lasse-n,

P

«

Holz vorhanden sehn, der Consens dervsprovmzial-Po!iceh-.Behök--

—

.

»V-
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A.

—52—

'

I

verfallen schondeshalb in eine Geldbuße»von Zwanzig bis Die-sy-
hundert Thalern, und sollte diese—-unbefugteRahdung als eine

Holz-Devastation befundenwerden: so haben sie noch überdies
die im Titus I. s. 9-. dieser FOR-»und Jagd-Ordnung bestimmte
Strafe verwürkt.
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signacum Berlin, Den Isten December Isosk

AufSeiner KöniglichenMajestätallergnädigsten

« SpecialjBefehlz
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